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Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsordnungen (ABPO) der 
Fachhochschule Wiesbaden vom 10. Dezember 2002 in der  
Fassung der Amtlichen Mitteilungen vom 22.9.2005. 
h ier :  Genehmigung 
 
Vorbemerkung 
 
Nach §§ 33 und 39 Abs. 2 Nr. 2 des Hessischen Hochschulge-
setzes (HHG) in der Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374) 
erlässt der Senat der Fachhochschule Wiesbaden – University of 
Applied Sciences auf Grund des Beschlusses vom 10. Dezember 
2002, geändert am 5.7.2005, die folgenden Allgemeinen Be-
stimmungen für Prüfungsordnungen (ABPO). Sie enthalten die 
für die Prüfungsordnungen aller Fachbereiche und Studiengänge 
der Fachhochschule Wiesbaden – University of Applied Scien-
ces verbindlichen Regelungen. Sie sind Bestandteil der jeweili-
gen Prüfungsordnungen und werden ergänzt durch die von den 
Fachbereichen zu treffenden studiengangsspezifischen Regelun-
gen, die in den Besonderen Bestimmungen fest zu legen sind. 
 
Inhalt 
 
1. Allgemeines 
1.1 Dauer und Gliederung des Studiums 
1.2 Prüfungen, akademische Grade 
1.3 Module und Leistungspunkte 
1.4 Anrechnung von Leistungsnachweisen 
 
2. Prüfungsorgane 
2.1 Prüfungsamt 
2.2 Prüfungsausschüsse 
2.3 Prüfungskommissionen 
 
3. Zwischenprüfung, Diplom-, Bachelor-, Master- 
 prüfung 
3.1 Zwischenprüfung 
3.2 Diplom-, Bachelor-, Masterprüfung 
 
4. Fachprüfungen, Prüfungsleistungen, Studien- 
 leistungen und ihre Bewertung 
4.1 Fachprüfungen und Prüfungsleistungen 
4.2 Studienleistungen 
4.3 Bewertung der Prüfungs- und Studienleistungen 
4.4 Notenbekanntgabe 
 
5. Zulassung zu Prüfungen 
5.1 Antrag auf Zulassung 
5.2 Zulassung 
 
6. Diplomarbeit, Bachelor-Thesis, Master-Thesis 
6.1 Ziel 
6.2 Betreuung 
6.3 Ausgabe, Rückgabe und Abgabe 
6.4 Form 
6.5 Bearbeitungszeit 
6.6 Bewertung 
 
7. Nichtbestehen, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 

Besondere Bestimmungen zur  
Prüfungsordnung des Fachbereichs Architek-
tur & Bauingenieurwesen (FAB) und des 
Fachbereichs Geisenheim (FBG) der Hoch-
schule RheinMain - University of Applied 
Sciences –für den Studiengang Umweltma-
nagement und Stadtplanung in Ballungsräu-
men [UMSB]) mit dem Abschluss Master of 
Engineering (M.Eng.) vom 01.09.2009. 
Dieser Studiengang wird auf Grundlage der 
Kooperationsvereinbarung der Fachhoch-
schule Wiesbaden mit der Fachhochschule 
Frankfurt am Main vom 18.12.08 zusammen 
mit dem Fachbereich Architektur, Bauinge-
nieurwesen & Geomatik (FB 01)- der Fach-
hochschule Frankfurt am Main- University 
of Applied Sciences – durchgeführt. 
 
Vorbemerkung 
 
„Aufgrund des § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fas-
sung vom 05. November 2007 (GVBl I. S. 
710, 891), geändert durch Gesetz vom 05. 
März 2009 (GVBl I S. 95)  hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs Architektur & 
Bauingenieurwesen der Fachhochschule 
Wiesbaden (FAB) am 23.06.2009 die o.a. 
Prüfungsordnung erlassen. Der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs Geisenheim der 
Fachhochschule Wiesbaden (FBG) hat der 
o.a. Prüfungsordnung am 12.05.2009 zuge-
stimmt. Sie entspricht den Allgemeinen Be-
stimmungen für Prüfungsordnungen der 
Fachhochschule Wiesbaden vom 10.12.2002 
(StAnz. S. 2124) in der Fassung der Amtli-
chen Mitteilungen der Fachhochschule 
Wiesbaden Nr. 37 und wurde in der Sitzung 
des Senats der Fachhochschule am 
07.07.2009 beschlossen und vom Präsiden-
ten am 01.09.2009 gem. § 94 Abs. 4 HHG 
genehmigt“. 
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7.1 Nichtbestehen 
7.2 Versäumnis und Rücktritt 
7.3 Täuschung und Störung 
 
8. Wiederholung von Prüfungsleistungen 
8.1 Nichtwiederholbarkeit bestandener Prüfungs- 
 leistungen 
8.2 Freiversuch 
8.3 Erste Wiederholung 
8.4 Zweite Wiederholung 
8.5 Fristen 
8.6 Folgen des endgültigen Nichtbestehens 
 
9. Akteneinsicht 
 
10. Widerspruch 
 
11. Zeugnisse, Urkunde über die Verleihung des  
 akademischen Grades 
11.1 Zeugnis der Zwischenprüfung und Abschlusszeugnis 
11.2 Urkunde über die Verleihung des akademischen  
 Grades 
11.3 Diploma Supplement 
 
12. Ungültigkeit von Prüfungen 
12.1 Täuschungen 
12.2 Zulassungsmängel 
12.3 Anhörung 
12.4 Ausschlussfrist 
 
13. Einstufungsprüfung 
13.1 Voraussetzung 
13.2 Antrag auf Zulassung 
13.3 Zulassung 
13.4 Form und Ergebnis 
 
14. Absolventinnen und Absolventen von Berufs- 
 akademien 
14.1 Weiterstudium zum Diplom 
14.2 Verfahren 
 
15. Sprachregelungen 
16. Schlussbestimmungen 
16.1 Anpassungsfrist 
16.2 Inkrafttreten 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Dauer und Gliederung des Studiums 
 
1.1.1 Für Studiengänge, die mit der Diplomprüfung als erstem 

berufsqualifizierenden Abschluss abschließen, beträgt die 
Regelstudienzeit acht Semester. Sie umfasst mindestens 
sechs theoretische und ein oder zwei Berufspraktische 
Studiensemester (BPS) sowie die Prüfungen einschließ-
lich der Diplomarbeit. 

 
Für Teilzeitstudiengänge sowie berufsintegrierte und dua-
le Studiengänge können die Besonderen Bestimmungen 
eine längere Regelstudienzeit vorsehen. 
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1.1.2 Für Studiengänge, die mit der Bachelorprüfung als erstem 

berufsqualifizierenden Abschluss abschließen, beträgt die 
Regelstudienzeit sechs, sieben oder acht Semester. Sie 
umfasst mindestens sechs theoretische und nicht mehr als 
ein Berufspraktisches Studiensemester sowie die Prüfun-
gen und – sofern die Besonderen Bestimmungen dies vor-
sehen – die Bachelor-Thesis. 

 
1.1.3 Für Studiengänge, die mit der Masterprüfung als weite-

rem berufsqualifizierenden Abschluss abschließen, be-
trägt die Regelstudienzeit zwei, drei oder vier Semester. 
Sie umfasst die Prüfungen einschließlich der Master-
Thesis. 

 
1.1.4 Bei konsekutiven Studiengängen, die zu Graden nach 

1.1.2 und 1.1.3 führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit 
höchstens zehn Semester. 

 
1.1.5 Der Stundenumfang bei einem Vollzeit-

Diplomstudiengang beträgt zwischen 140 und 170 Se-
mesterwochenstunden (SWS). Bei Teilzeitstudiengängen 
sowie bei berufsintegrierten und dualen Studiengängen 
können die Besonderen Bestimmungen abweichende 
Werte festlegen. 

 
Der Stundenumfang für einen Vollzeit-
Bachelorstudiengang soll bei einer Regelstudienzeit von 6 
Semestern zwischen 120 und 150 SWS, bei einer Regel-
studienzeit von 7 Semestern zwischen 130 und 160 SWS 
und bei einer Regelstudienzeit von 8 Semestern zwischen 
140 und 170 SWS betragen. Bei Teilzeitstudiengängen 
sowie bei berufsintegrierten und dualen Studiengängen 
können die Besonderen Bestimmungen abweichende 
Werte festlegen. Die Akkreditierung regelt den verbindli-
chen Wert. 

 
Der Stundenumfang für einen Vollzeit-
Masterstudiengang soll bei einer Regelstudienzeit von 4 
Semestern zwischen 50 und 70 SWS, bei einer Regelstu-
dienzeit von 3 Semestern zwischen 40 und 60 SWS und 
bei einer Regelstudienzeit von 2 Semestern zwischen 30 
und 50 SWS betragen. Bei Teilzeitstudiengängen sowie 
bei berufsintegrierten und dualen Studiengängen können 
die Besonderen Bestimmungen abweichende Werte fest-
legen. Die Akkreditierung regelt den verbindlichen Wert. 

 
Bei normalen Vollzeitstudiengängen sind die Anforde-
rungen so zu bemessen, dass pro Semester durchschnitt-
lich 30 Leistungspunkte zu erwerben sind (vgl. 1.3). 

 
1.1.6 In Diplomstudiengängen gliedert sich das Studium in das 

Grund- und das Hauptstudium. Das Grundstudium um-
fasst nach Maßgabe der jeweiligen Studien- und Prü-
fungsordnungen mindestens zwei und höchstens vier Stu-
diensemester. 

 
Bei Bachelor-Studiengängen können die Besonderen Be-
stimmungen vorsehen, dass sie in ein Grund- und ein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.1.3 
Das Studium zum Master of Engineering in 
„Umweltmanagement und Stadtplanung in 
Ballungsräumen (UMSB)“ umfasst vier Stu-
diensemester einschließlich der Master-
Thesis.  
 
 
 
 
Zu 1.1.5 
Der erforderliche Stundenumfang beträgt 
nachweislich maximal 72 SWS. 
Die notwendige Anzahl und die erforderliche 
Auswahl der Pflicht-, Wahlpflicht- und 
Wahlmodule ist für den jeweiligen gewähl-
ten Schwerpunkt nach Anlage 2 der Studien-
ordnung UMSB vom 1.09.2009 bestimmt. 
 
Dem Studienabschluss liegt ein Studienum-
fang von mindestens 120 Kredit punkten 
(Credits) zugrunde. 
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Hauptstudium gegliedert sind. In diesem Falle sind die 
entsprechenden Regelungen für Diplomstudiengänge die-
ser Allgemeinen Bestimmungen analog anzuwenden. 

1.1.7 Das Berufspraktische Studiensemester bzw. die Berufs-
praktischen Studiensemester ist bzw. sind eine von der 
Hochschule geregelte und betreute berufspraktische Tä-
tigkeit im Hauptstudium von jeweils mindestens vier Mo-
naten Dauer. In Ausnahmefällen, insbesondere wenn aus-
reichend Praxisstellen nicht zur Verfügung stehen, oder in 
berufsintegrierten oder dualen Studiengängen sowie in 
Teilzeitstudiengängen kann die betreute berufspraktische 
Tätigkeit durch eine andere, gleichwertige berufsprakti-
sche Tätigkeit oder durch gleichwertige Praxisprojekte 
ganz oder teilweise ersetzt werden. Näheres regeln die 
Besonderen Bestimmungen. 

 
Die Besonderen Bestimmungen treffen Regelungen über 
die Anerkennung einer qualifizierten beruflichen Tätig-
keit als BPS. 

 
1.1.8 Zusätzlich kann eine berufspraktische Tätigkeit (Vorpra-

xis) gefordert werden. Die Besonderen Bestimmungen 
regeln den Gesamtumfang dieser Vorpraxis sowie den 
Zeitpunkt, zu dem diese nachgewiesen werden muss. Eine 
einschlägige berufliche Tätigkeit wird angerechnet. 

 
1.1.9 Teilzeitstudiengänge sind so zu organisieren, dass die 

Regelstudienzeit die doppelte Semesterzahl eines entspre-
chenden Vollzeitstudiums nicht überschreitet. Entspre-
chendes gilt ggf. für die Dauer des Grundstudiums bis zur 
Zwischenprüfung. 

 
1.2 Prüfungen, akademische Grade 
 
1.2.1 Das Grundstudium wird durch die Zwischenprüfung 

abgeschlossen. Diese dient der Feststellung, ob das Ziel 
dieses Studienabschnittes erreicht wurde. 

 
1.2.2 Die Diplomprüfung schließt das Hauptstudium eines 

Diplomstudiengangs, die Bachelorprüfung einen Bache-
lorstudiengang und die Masterprüfung einen Masterstu-
diengang ab. Sie dienen der Feststellung, ob die Kandida-
tin oder der Kandidat die für den Übergang in die Berufs-
praxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor-
ben hat, die Zusammenhänge des studierten Faches über-
blickt und die Fähigkeit besitzt, methodisch und selbst-
ständig auf wissenschaftlicher oder künstlerischer Grund-
lage zu arbeiten. 

 
1.2.3 Auf Grund der bestandenen Diplomprüfung verleiht die 

Hochschule den Diplomgrad mit Angabe der Fachrich-
tung, der durch den Zusatz „Fachhochschule“ („FH“) er-
gänzt wird. 

 
1.2.4 Auf Grund der bestandenen Bachelorprüfung verleiht die 

Hochschule den Bachelorgrad entsprechend der Akkredi-
tierung. 

 
1.2.5 Auf Grund der bestandenen Masterprüfung verleiht die 

Hochschule den Mastergrad entsprechend der Akkreditie-
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rung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Module und Leistungspunkte 
 
1.3.1 Die Studiengänge sind modular aufgebaut. Ein Modul ist 

ein zusammengehörendes Lehr- und Lerngebiet, das In-
halte eines einzelnen Semesters oder eines Studienjahres 
umfasst, sich aber auch über mehrere Semester erstrecken 
kann. Das Modul wird grundsätzlich mit Prüfungsleistun-
gen abgeschlossen. 

 
1.3.2 Jedem Modul werden in den Studien- und Prüfungsord-

nungen der Studiengänge Leistungspunkte zugeordnet. 
Basis der Leistungspunktvergabe ist das European Credit 
Transfer System (ECTS). Die Verwendung von anderen 
Leistungspunktsystemen ist möglich, soweit die Kompa-
tibilität mit dem ECTS gewährleistet ist. 

 
1.3.3 Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Ge-

samtbelastung der oder des Studierenden. Sie beziehen 
sich auf die Teilnahme an Veranstaltungen (Präsenzstudi-
um), die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, die 
Prüfungsvorbereitungen einschließlich Abschluss- und 
studienbegleitenden Arbeiten, den Prüfungsaufwand so-
wie die Praktika. 

 
1.3.4 Für die Studien- und Prüfungsleistungen eines normalen 

Vollzeit-Studiengangs sind pro Semester 30 Leistungs-
punkte zu vergeben. Nach erfolgreichem Abschluss eines 
Moduls gemäß 1.3.1 werden die entsprechenden Leis-
tungspunkte getrennt von den erzielten Prüfungsergebnis-
sen erfasst und ausgewiesen. 

 
1.4 Anrechnung von Leistungsnachweisen 
 
1.4.1 Beim Wechsel von einem gleichnamigen oder verwand-

Zu 1.2.5  
Die Abschlussprüfung zum Master bildet den 
zweiten Abschluss des Studiums in den kon-
sekutiven Studiengängen Bachelor of Arts  
 
 
„Architektur“, Bachelor of Engineering 
„Bauingenieurwesen“ des Fachbereichs Ar-
chitektur & Bauingenieurwesen oder im kon-
sekutiven Studiengang Bachelor of Enginee-
ring „Landschaftsarchitektur“ des Fachbe-
reichs Geisenheim, jeweils Hochschule 
RheinMain, oder in den konsekutiven Stu-
diengängen Bachelor of Arts „Architektur“, 
Bachelor of Engineering „Bauingenieurwe-
sen“ und Bachelor of Engineering „Geoin-
formation  und Kommunaltechnik“ des Fach-
bereichs Architektur, Bauingenieurwesen & 
Geomatik der Fachhochschule Frankfurt/M 
(FB 01). Durch diese Prüfung wird festge-
stellt, ob der Kandidat die Fähigkeit besitzt, 
wissenschaftliche Methoden und Erkenntnis-
se zu verstehen und bei besonderen Aufga-
ben im Berufsfeld anzuwenden. 
 
Nach bestandener Abschlussprüfung verleiht 
die Fachhochschule den akademischen Grad 
"Master of Engineering“ abgekürzt mit  
"M.Eng.". 
 
Zu 1.3.1  
Für jedes Modul der Anlage 1 wird eine de-
taillierte Modulbeschreibung mit den konkre-
ten Lehrinhalten und Lernzielen durch den 
Fachbereich Architektur & Bauingenieurwe-
sen (FAB) vorgenommen und in einem Mo-
dulhandbuch zusammengefasst. Dieses wird 
im Fachbereich (FAB) geführt und fachbe-
reichsöffentlich vorgehalten.  
 
Die Prüfungsmodule sind entsprechend dem 
nach Anlage 2 der Studienordnung bestimm-
ten Schwerpunkten zu absolvieren. 
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ten Studiengang einer Fachhochschule in der Bundesre-
publik Deutschland werden Prüfungs- und Studienleis-
tungen einschließlich Praktika entsprechend ihren Kredit-
punkten und den in den zugehörigen Lehrveranstaltungen 
vermittelten Inhalten angerechnet. Davon abhängig wird 
auch die anzurechnende Studienzeit festgelegt. 

 
1.4.2 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

in anderen Studiengängen werden angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit gegeben ist. Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn 
sie in Inhalt, Anzahl der Kreditpunkte und in den Anfor-
derungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der 
Fachhochschule Wiesbaden im Wesentlichen entspre-
chen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern ei-
ne Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzuneh-
men. 

 
1.4.3 Die Zwischenprüfung in einem gleichnamigen Studien-

gang wird bei derselben Anzahl von Kreditpunkten (er-
satzweise derselben Anzahl von theoretischen Studiense-
mestern) im Grundstudium ohne Gleichwertigkeitsprü-
fung anerkannt. Soweit die Zwischenprüfung Fächer 
nicht enthält, die an der Fachhochschule Wiesbaden Ge-
genstand der Zwischenprüfung, nicht aber der Abschluss-
prüfung sind, ist eine Anerkennung mit Auflagen mög-
lich. 

 
1.4.4 Ziff. 1.4.1 bis 1.4.3 gelten für eine in einem staatlich 

anerkannten Hochschul-Fernstudium oder an einer staat-
lichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie erwor-
bene Leistung entsprechend. Bei der Feststellung der 
Gleichwertigkeit sind die gemeinsamen Beschlüsse der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkon-
ferenz zu beachten. 

 
1.4.5 Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kul-
tusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. Beim Fehlen von Äquivalenzvereinbarungen 
entscheidet der Prüfungsausschuss auf Grund eigener 
Sachkunde. 

 
1.4.6 Die Entscheidungen nach Ziffern 1.4.1 bis 1.4.5 trifft der 

Prüfungsausschuss auf Grund eigener Sachkunde. Dabei 
ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 

 
Die Studierenden haben sämtliche für die Anerkennung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

 
Die Besonderen Bestimmungen können weitere Regelun-
gen bzgl. des Anrechnungsverfahrens, etwa zur Beteili-
gung von Fachdozentinnen und -dozenten, enthalten. 

 
2. Prüfungsorgane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.4.6  
1. Werden Studien- und Prüfungsleistun-
gen angerechnet, sind die Noten - soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind - zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamt-
note einzubeziehen. Bei nicht vergleichbaren 
Notensystemen wird der Vermerk "mit Er-
folg bestanden" aufgenommen.  
2. Entscheidungen über die Anerkennung 
von Prüfungs- und Studienleistungen trifft 
der Prüfungsausschuss aufgrund eigener 
Sachkunde unter Anhörung der betroffenen 
Fachdozenten und Fachdozentinnen.  
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2.1 Prüfungsamt 
 
2.1.1 Das Prüfungsamt ist für die Organisation des Prüfungs-

wesens an der Fachhochschule einschließlich der Ertei-
lung der Zeugnisse und Diplom-, Bachelor- und Master-
urkunden zuständig. 

 
2.1.2 Das Prüfungsamt achtet darauf, dass die Bestimmungen 

der Prüfungsordnungen eingehalten werden. Die Verant-
wortlichkeit der Dekanate bzw. Fachbereiche nach § 23 
Abs. 6 HHG bleibt unberührt. Die das Prüfungsamt lei-
tende Vizepräsidentin oder der das Prüfungsamt leitende 
Vizepräsident hat das Recht, an den Sitzungen der Prü-
fungsausschüsse beratend und an den mündlichen Prü-
fungen als Zuhörerin oder Zuhörer teilzunehmen. 

 
Das Prüfungsamt erhält ohne gesonderte Anforderung je 
ein Exemplar aller Einladungen, Beschlüsse und Proto-
kolle der Prüfungsausschüsse der Fachbereiche. 

 
2.1.3 Fachbereiche mit mehr als 1000 Studierenden können 

durch Beschluss ihres Fachbereichsrates ein eigenes Prü-
fungsamt bilden. Ziffern 2.1.1 und 2.1.2 gelten entspre-
chend. Das Recht der das Prüfungsamt leitenden Vizeprä-
sidentin oder des das Prüfungsamt leitenden Vizepräsi-
denten nach 2.1.2 besteht auch in diesem Falle. 

 
2.2 Prüfungsausschüsse 
 
2.2.1 Für die Organisation und Durchführung der Prüfungen in 

den einzelnen Studiengängen sind die Prüfungsausschüs-
se der Fachbereiche zuständig. Die Verantwortlichkeit 
des Dekanats für die Prüfungsorganisation (§ 23 Abs. 6 
HHG) sowie für die Studien- und Prüfungsorganisation (§ 
51 Abs. 1 HHG) bleibt unberührt. Für jeden Fachbereich 
bildet der Fachbereichsrat mindestens einen Prüfungsaus-
schuss; weitere Prüfungsausschüsse können eingerichtet 
werden. Es ist jeweils festzulegen, für welchen Studien-
gang bzw. für welche Studiengänge ein Prüfungsaus-
schuss zuständig ist. Den Prüfungsausschüssen obliegen 
insbesondere folgende Aufgaben: 

 
1. Bestellung der Prüferinnen oder Prüfer und Beisitze-

rinnen oder Beisitzer (Prüfungskommission), 
2. Festlegung der Meldefristen für die Prüfungen, 
3. ggf. Festlegung der Rücktrittsfristen, 
4. Bestimmung der Termine der Prüfungsleistungen so-

wie deren Bekanntgabe durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses; jährlich 
sind mindestens zwei Prüfungstermine pro Prüfungs-
leistung vorzusehen, 

5. Entscheidung über Prüfungszulassungen, 
6. Festlegung der Fristen für die Bewertung der schrift-

lichen Prüfungsleistungen durch die Prüfenden, 
7. Überwachung der Einhaltung der Prüfungsordnun-

gen; Anregungen zur Reform der Studien- und Prü-
fungsordnungen, 

8. Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen, 
9. die Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit 

nach Ziffer 1.1.7 und 1.1.8. Der Fachbereichsrat kann 
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Praktikumsbeauftragte benennen, die dem Prüfungs-
ausschuss zuarbeiten. 

 
Die Prüfungsausschüsse haben das Recht, die Termine 
von Studienleistungen festzulegen, falls diese in Form ei-
ner Klausur erbracht werden. 

 
 
2.2.2 Dem Prüfungsausschuss gehören drei Mitglieder der 

Gruppe der Professorinnen und Professoren und zwei 
Studierende an. Das Dekanat kann mit beratender Stimme 
an den Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses werden vom Fachbereichsrat gewählt, 
Professorinnen und Professoren für zwei Jahre, die Stu-
dentinnen und Studenten für ein Jahr. Die Amtsperiode 
der oder des Vorsitzenden beträgt zwei Jahre. Wieder-
wahl ist zulässig. Bei Prüfungsangelegenheiten, die ein 
studentisches Mitglied des Prüfungsausschusses persön-
lich betreffen, ruht dessen Mitgliedschaft in Bezug auf 
diese Angelegenheit. 

 
Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreis der ihm an-
gehörenden Professorinnen und Professoren eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter, die oder der die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses vorbereitet und ausführt. 

 
2.2.3 Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit über die 

Kenntnisse, die sie auf Grund ihrer Tätigkeit in Prüfungs-
angelegenheiten erlangen, verpflichtet; sie bestätigen die-
se Verpflichtung durch ihre Unterschrift, die zu den Ak-
ten genommen wird. Die Mitglieder haben das Recht, an 
den mündlichen Prüfungen als Zuhörerinnen und Zuhörer 
teilzunehmen. 

 
2.2.4 Der Prüfungsausschuss tagt nichtöffentlich. Er ist be-

schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglie-
der anwesend und die Mehrheit der Professorinnen und 
Professoren sichergestellt ist. Er beschließt mit der Mehr-
heit der Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsit-
zenden den Ausschlag. 

 
Ist der Prüfungsausschuss nicht beschlussfähig, so lädt 
die oder der Vorsitzende unverzüglich zu einer neuen Sit-
zung ein, die innerhalb einer Woche stattfinden muss. Ist 
der Prüfungsausschuss auch bei dieser Sitzung nicht be-
schlussfähig, so kann die Dekanin oder der Dekan im 
Wege ihrer bzw. seiner Eilkompetenz gem. § 52 Abs. 1 
HHG i.V.m. § 44 Abs. 4 HHG vorläufige Regelungen 
treffen. 

 
2.2.5 Die Leiterin oder der Leiter des Prüfungsamtes gibt die 

Namen der Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse und ih-
rer Vertreterinnen oder Vertreter durch Aushang bekannt. 

 
2.2.6 Die Beschlüsse der Prüfungsausschüsse sind zu protokol-

lieren. 
 
2.2.7 Die Prüfungsausschüsse teilen dem Prüfungsamt die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.2.2 
Dem Prüfungsausschuss gehört - in der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren - 
eine Professorin oder ein Professor des FB 
01 der Fachhochschule Frankfurt am Main 
an. Diese oder dieser wird vom Fachbe-
reichsrat des FB 01 vorgeschlagen und ist 
vom Fachbereichsrat des FB AB zu bestäti-
gen. 
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Ergebnisse der Zwischenprüfungen und der Diplom-, Ba-
chelor- und Masterprüfungen mit. 

 
2.3 Prüfungskommissionen 
 
2.3.1 Für die Durchführung der mündlichen Prüfungen bildet 

der Prüfungsausschuss Prüfungskommissionen. 
 
 

Die Prüfungskommissionen bestehen bei Prüfungen in 
mehreren Fächern aus der entsprechenden Zahl von Prü-
ferinnen und Prüfern (Kollegialprüfung), ansonsten aus 
einer Prüferin oder einem Prüfer und mindestens einer 
sachkundigen Beisitzerin oder einem sachkundigen Bei-
sitzer. Mündliche Prüfungen werden in der Regel von 
mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprü-
fung) oder von einer Prüferin oder einem Prüfer in Ge-
genwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sach-
kundigen Beisitzers abgenommen. 
 
Zur Abnahme von Prüfungen sind Professorinnen oder 
Professoren, wissenschaftliche Mitglieder, Lehrbeauftrag-
te und Lehrkräfte für besondere Aufgaben befugt, die in 
den Prüfungsfächern Lehrveranstaltungen anbieten oder 
damit beauftragt werden könnten. In der beruflichen Pra-
xis und Ausbildung erfahrenen Personen kann eine Prü-
fungsbefugnis erteilt werden, soweit dies zur Gewährleis-
tung eines geordneten Prüfungsbetriebes erforderlich ist; 
ihre Prüfungsbefugnis ist auf das Gebiet ihrer Lehrtätig-
keit beschränkt. Die Beteiligung wissenschaftlicher Mit-
glieder an Prüfungen setzt voraus, dass ihnen für das Prü-
fungsfach ein Lehrauftrag erteilt worden ist. 
 
Zur Prüferin oder zum Prüfer bzw. zur Beisitzerin oder 
zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer selbst mindes-
tens die durch die Prüfungen festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzt. Ziffer 2.2.3 Satz 1 
findet entsprechende Anwendung. 

 
2.3.2 Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gibt 

die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen fach-
bereichsöffentlich bekannt. 

 
2.3.3 Prüfungstermine sind spätestens eine Woche vor Beginn 

der Prüfungen fachbereichsöffentlich durch Aushang be-
kannt zu geben. Der exakte Zeitpunkt einer Prüfung darf 
in begründeten Fällen mit einer kürzeren Frist bekannt 
gegeben werden. Die Besonderen Bestimmungen können 
hierzu weitere Regelungen treffen. 

 
3. Zwischenprüfung, Diplom-, Bachelor-, Masterprüfung 
 
3.1 Zwischenprüfung 
 

Die Zwischenprüfung dient dem Nachweis, dass die Stu-
dentin oder der Student das Ziel des Grundstudiums er-
reicht und sich insbesondere die inhaltlichen Grundlagen 
ihres oder seines Fachgebietes angeeignet sowie ein me-
thodisches Instrumentarium und eine systematische Ori-
entierung erworben hat, die erforderlich sind, um das wei-
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tere Studium mit Erfolg zu betreiben. 
 
Die Zwischenprüfung besteht aus den Fachprüfungen des 
Grundstudiums. Die Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Zwischenprüfung sowie Regelungen bzgl. des Be-
stehens der Zwischenprüfung werden in den Besonderen 
Bestimmungen festgelegt. 

 
 
 
3.2 Diplom-, Bachelor-, Masterprüfung 
 
 Die Diplom-, die Bachelor- und die Masterprüfung beste-

hen aus ein, zwei oder drei Teilen: 
 
 a) den mündlichen oder schriftlichen Fachprüfungen in 

entsprechenden Modulen. Ihre Anzahl, Art, die Vor-
aussetzungen (Vorleistungen) und die Bedingungen 
des Bestehens werden in den Besonderen Bestim-
mungen festgelegt; 

 
 b) der Diplomarbeit bzw., falls die Besonderen Bestim-

mungen dieses vorsehen, der Bachelor-Thesis bzw. 
der Master-Thesis. Die Fachbereiche können in den 
Besonderen Bestimmungen zusätzlich ein Kolloqu-
ium hierzu vorsehen. 

 
 c)  Die Besonderen Bestimmungen können als weiteren 

Teil der Prüfung eine mündliche Abschlussprüfung 
als Fachprüfung vorsehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.2  
 
1. Die Masterprüfung besteht aus folgen-
den Teilen: 
Prüfungsleistungen der in Anlage 1 angege-
benen Module. Gegenstand der Prüfungsleis-
tungen sind die Inhalte der zugeordneten 
Lehrveranstaltungen gemäß der Studienord-
nung für den entsprechenden Studiengang 
der Fachbereiche Architektur & Bauingeni-
eurwesen und Geisenheim der Hochschule 
RheinMain und des Fachbereichs Architek-
tur, Bauingenieurwesen & Geomatik der 
Fachhochschule Frankfurt/M. Das Bestehen 
der in Anlage 1 aufgeführten Studienleistun-
gen ist Zulassungsvoraussetzung für die in 
dem gleichen Modul zu absolvierenden Prü-
fungsleistungen. Die Prüfungsleistungen 
werden studienbegleitend erbracht.  
Master-Thesis.  
Die inhaltlichen Anforderungen sind in der 
Studienordnung UMSB der Fachbereiche 
Architektur + Bauingenieurwesen und Gei-
senheim der Hochschule RheinMain sowie 
des Fachbereichs Architektur, Bauingeni-
eurwesen & Geomatik der Fachhochschule 
Frankfurt/M festgelegt. 
 
2. Für die Teilnahme an jeder Prüfung nach 
1. ist eine besondere Anmeldung zu den vom 
Prüfungsausschuss festgesetzten und recht-
zeitig fachbereichsöffentlich bekannt gege-
benen Fristen erforderlich. Jede Anmeldung 
gilt für den unmittelbar folgenden Prüfungs-
termin und die folgenden Prüfungstermine 
mitwirkend. Sie ist für diesen bindend. 
 
3. Bei der Anmeldung für Prüfungsleistun-
gen bzw. Master-Thesis haben vorzuliegen: 
-Nachweis der Immatrikulation im Studien-
gang UMSB am Fachbereich Architektur & 
Bauingenieurwesen (FAB) der Hochschule 
RheinMain. 
-Nachweis der entsprechenden Studien bzw. 
Prüfungsleistungen gemäß Anlage 1 
-Nachweis der evtl. vorhandenen Zulas-
sungsvoraussetzungen für einzelne Module. 
Diese sind dem aktuellen Modulhandbuch zu 
entnehmen und werden fachbereichsöffent-
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4. Fachprüfungen, Prüfungsleistungen, Studienleistungen 
 und ihre Bewertung 
 
4.1 Fachprüfungen und Prüfungsleistungen 
 
4.1.1 Eine Fachprüfung besteht aus einer oder mehreren Prü-

fungsleistungen. Prüfungsleistungen werden durch einen 
oder mehrere Leistungsnachweise in folgender  
Form erbracht: 
- mündliche Prüfungen; 
- Klausuren; 
- schriftliche Ausarbeitungen (z.B. Studienarbeiten, Pro-
jektarbeiten); 
- Seminarvortrag/Referat; 
- praktische Tätigkeit (z.B. bei Sprachen oder EDV). 

 
Anzahl, Art und Dauer der Prüfungsleistungen und die 
Prüfungsfächer werden in den Besonderen Bestimmungen 
für jeden Studiengang festgelegt. Der Zeitpunkt, zu dem 
die Prüfungsleistungen erbracht werden sollen, wird in 
der Studienordnung festgelegt. Die Studierenden sollen 
studienbegleitende Prüfungsleistungen möglichst im un-
mittelbaren Anschluss an die betreffenden Lehrveranstal-
tungen ablegen. Punktuelle Prüfungen finden an hierfür 
eigens festgesetzten Terminen statt und können ein Fach 
oder ein aus mehreren Fächern bestehendes Modul um-
fassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lich bekannt gegeben. 
 
4. Aufgrund der mit der Anmeldung einge-
reichten Unterlagen entscheidet der Prü-
fungsausschuss über die Zulassung zur Prü-
fung. Die Bekanntgabe der Zulassung erfolgt 
fachbereichsöffentlich. 
Die Zulassung ist zu versagen, wenn der/die 
Studierende 
- die Anmeldefrist nicht eingehalten hat oder 
- die unter 3. genannten Unterlagen nicht o-
der nicht vollständig nachweist. 
 
 
 
 
 
Zu 4.1.1 und zu 4.1.2 
Prüfungsleistungen werden durch einen oder 
mehrere Leistungsnachweise in folgender 
Form erbracht: 
- mündliche Prüfungen; 
- Klausuren; 
- schriftliche Ausarbeitungen (z.B. Studien-
arbeiten, Projektarbeiten); 
- Seminarvortrag/Referat; 
- praktische Tätigkeit (z.B. bei Sprachen o-
der EDV).  
 
1. Anzahl und Art der Prüfungsleistungen 
ergeben sich aus der Anlage 1. Sofern nach 
Anlage 1 zwei Arten von Prüfung möglich 
sind, gibt der Prüfungsausschuss bis zum 
Beginn des Semesters die Art der Prüfung 
fachbereichsöffentlich bekannt. Die Modul-
prüfungen finden in der Regel am Ende der 
Vorlesungszeit statt, in der das jeweilige Prü-
fungsmodul mit seiner letzten Lehrveranstal-
tung abschließt. Der Prüfungsausschuss setzt 
die entsprechenden Termine fest und gibt 
diese rechtzeitig fachbereichsöffentlich be-
kannt. Werden Modulprüfungen als Klausur 
erbracht, beträgt - sofern in der Anlage zur 
Prüfungsordnung nicht anders bestimmt - die 
Klausurdauer mindestens 10 und höchstens 
30 Minuten pro Credit-Point. Die Gesamt-
prüfungsdauer je Modul beträgt mindestens 
60 und maximal 240 Minuten. Der genaue 
Zeitumfang der einzelnen Prüfungen wird 
unter Wahrung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes vor Prüfungsbeginn schriftlich 
festgelegt und rechtzeitig fachbereichsöffent-
lich bekannt gemacht. Werden mehrere Prü-
fungsleistungen in einer punktuellen Prüfung 
zusammengefasst, beträgt die Mindestdauer 
einer Teilprüfungsleistung 15 Minuten. Die 
jeweilige Dauer des zu erbringenden Leis-
tungsnachweises gibt der Prüfer / die Prüfe-
rin in Abstimmung mit dem Prüfungsaus-
schuss rechtzeitig fachbereichsöffentlich be-
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4.1.2 Mündliche Prüfungen werden als Einzelprüfung oder als 

Gruppenprüfung mit höchstens fünf Kandidatinnen oder 
Kandidaten abgelegt. Die Besonderen Bestimmungen 
können vorsehen, dass die Kandidatin oder der Kandidat 
die Prüferin oder den Prüfer oder eine Gruppe von Prüfe-
rinnen oder Prüfern vorschlägt. 

 
4.1.3 Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der münd-

lichen Prüfungen in den einzelnen Fächern sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der einzelnen Prü-
fungen ist der Kandidatin oder dem Kandidaten im An-
schluss an die Prüfung bekannt zu geben. Muss die oder 
der Studierende mehrere mündliche Prüfungen absolvie-
ren, können die Besonderen Bestimmungen festlegen, 
dass die Ergebnisse erst nach der letzten mündlichen Prü-
fung insgesamt bekannt gegeben werden. 

 
4.1.4 Zu den mündlichen Prüfungen sollen Studierende dessel-

ben Studiengangs der Fachhochschule Wiesbaden nach 
Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen 
oder Zuhörer zugelassen werden, wenn die Kandidatin 
oder der Kandidat damit einverstanden ist. Kandidatinnen 
und Kandidaten desselben Prüfungszeitraums sind als 
Zuhörerinnen oder Zuhörer nicht zugelassen. Bei der Be-
ratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses sind 
Zuhörerinnen oder Zuhörer ausgeschlossen. Näheres wird 
in den Besonderen Bestimmungen geregelt. 

 
4.1.5 Wenn es zur Diplomarbeit, zur Bachelor- oder zur Mas-

ter-Thesis ein Kolloquium gibt, so ist dieses in der Regel 
öffentlich. 

 
4.1.6 Durch die Klausuren und schriftlichen Ausarbeitungen 

soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass 
sie oder er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfs-
mitteln ein Problem mit den geläufigen Methoden des Fa-

kannt. 
 
2. Studienbegleitende mündliche Leis-
tungsnachweise (Kolloquium) finden als Ein-
zelprüfung oder als Gruppenprüfung mit 
höchstens drei Kandidaten statt. Die Prü-
fungsdauer muss je Leistungsnachweis min-
destens 15 Minuten pro Kandidat betragen.  
 
3. Für jede Prüfungsleistung zu einem Mo-
dul ist im zugehörigen Semester (Semester 
mit Lehrveranstaltungsangebot) mindestens 
ein Termin anzubieten (reguläre Prüfungs-
leistung). Pro Studienjahr werden je Modul 
mindestens zwei Prüfungstermine angeboten. 
Wird der zweite Prüfungstermin zu Beginn 
des folgenden Semesters angeboten, handelt 
es sich um eine Wiederholungsprüfung  
(Wiederholungsprüfung gemäß Nr. 8.3 und 
8.4 der ABPO). Die Termine werden vom 
Prüfungsausschuss festgelegt und unverzüg-
lich, spätestens jedoch vier Wochen vor Be-
ginn der Prüfungen fachbereichsöffentlich 
bekannt gegeben. 
 
4. Ein Modul ist bestanden, wenn alle in 
der Anlage 1 erforderlichen Studien- und 
Prüfungsleistungen erfolgreich absolviert 
sind. Die Note des Moduls ergibt sich als a-
rithmetisches Mittel aus den mit Credits ge-
wichteten Noten der zugehörigen Prüfungs-
leistungen und wird mit einer Kommastelle 
ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.1.4  
Zuhörerinnen und Zuhörer können nach 
Maßgabe der Ziffer 4.1.4 ABPO teilnehmen. 
Dies soll rechtzeitig vor Prüfungsbeginn na-
mentlich bekannt gemacht sein.  
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ches erfassen und Wege zu einer Lösung finden kann. Bei 
Gruppenarbeiten müssen die individuellen Leistungen 
deutlich abgrenzbar und bewertbar sein. 

 
4.1.7 In Prüfungsfächern, in denen die Prüfungen nur in Form 

von Klausuren abgenommen werden, kann in den Beson-
deren Bestimmungen vorgesehen werden, dass die letzt-
malige Wiederholung der Prüfungsleistung in Form einer 
mündlichen Prüfung abzulegen ist oder dass die Studie-
renden die Wahl zwischen Klausur oder mündlicher Prü-
fung haben. 

 
 
4.1.8 Weist eine Kandidatin oder ein Kandidat durch ein ärztli-

ches Zeugnis nach, dass sie oder er nicht in der Lage ist, 
die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, kann die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungsleis-
tungen in einer anderen Form zu erbringen. 

 
4.2 Studienleistungen 
 
4.2.1 Studienleistungen können außer durch die in Ziffer 4.1.1 

genannten Leistungsnachweise u.a. auch durch: 
- Konstruktions-, Berechnungs- und Entwurfsarbeiten, 
- Durchführung und Auswertung von Praktikumsver-

suchen, 
- Bearbeitung von Prüfungsaufgaben, Einzelthemen 

u.ä., 
- Literaturberichte oder Dokumentation, 
- Arbeitsberichte, Protokolle, 
- Datenverarbeitungsprogramme  
erbracht werden. 

 
Die Studienleistung für ein Studienfach soll durch einen 
eigenständigen fachlichen Beitrag von größerem Umfang 
erbracht werden. Besteht eine Studienleistung aus mehre-
ren Teilleistungen, kann der Studentin oder dem Studen-
ten alternativ die Möglichkeit gegeben werden, am Ende 
einer Lehrveranstaltung bzw. Lehrveranstaltungsreihe die 
Studienleistung punktuell zu erbringen, wenn nicht die 
besondere Art der Lehrveranstaltung diese Möglichkeit 
ausschließt. Die Fachbereiche können in den Besonderen 
Bestimmungen ergänzende Regelungen treffen. Insbe-
sondere können sie eine Wahlmöglichkeit für die Studie-
renden vorsehen. 

 
4.2.2 Anzahl und Art der Studienleistungen werden in den 

Besonderen Bestimmungen für jeden Studiengang festge-
legt. Der Zeitpunkt, zu dem die Studienleistungen er-
bracht werden sollen, wird in der Studienordnung festge-
legt. 

 
4.2.3 Nicht bestandene Studienleistungen können wiederholt 

werden. Die Wiederholbarkeit bestandener Studienleis-
tungen wird in den Besonderen Bestimmungen geregelt. 

 
4.3 Bewertung der Prüfungs- und Studienleistungen 
 
4.3.1 Für die Bewertung der Prüfungs- und Studienleistungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.2.1: 
Die in Anlage 1 zur Prüfungsordnung ge-
nannten Studienleistungen müssen erfolg-
reich absolviert werden und sind eine Prü-
fungsvoraussetzung. Eine Benotung erfolgt 
soweit nach Anlage 1 bestimmt. Ansonsten 
erfolgt ein unbenoteter Nachweis („mit Er-
folg teilgenommen“). Die Nachweise über 
die erbrachten Leistungen werden im Stu-
dienbuch oder der zentralen Prüfungsverwal-
tung dokumentiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 4.2.2  
Anzahl und Art der Studienleistungen erge-
ben sich aus Anlage 1. Studienleistungen 
sind spätestens vor Anmeldeschluss zur Prü-
fung des entsprechenden Moduls zu erbrin-
gen. 
 
Zu 4.2.3   
Bestandene Studienleistungen können nicht 
wiederholt werden.  
 
Zu 4.3.1 
1. Für die Notenbildung der einzelnen Prü-
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sowie der Diplomarbeit bzw. der Bachelor- bzw. Master-
Thesis können folgende Noten vergeben werden: 
 

1 =  Sehr gut 
(bei einem Durchschnitt 
bis 1,5) 

Eine hervorragende Leis-
tung 

2 = Gut 
(bei einem Durchschnitt 
von 1,6 bis 2,5) 

Eine Leistung, die erheb-
lich über den durch-
schnittlichen Anforde-
rungen liegt 

3 = Befriedigend 
(bei einem Durchschnitt 
von 2,6 bis 3,5) 

Eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforde-
rungen entspricht 

4 = Ausreichend 
(bei einem Durchschnitt 
von 3,6 bis 4,0) 

Eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel den Anfor-
derungen noch genügt 

5 = Nicht ausreichend 
(bei einem Durchschnitt 
ab 4,1  

Eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt 

 
In den Besonderen Bestimmungen kann zur differenzier-
ten Bewertung der Prüfungs- und Studienleistungen so-
wie der Diplomarbeit, der Bachelor- bzw. Master-Thesis 
vorgesehen werden, dass einzelne Noten um 0,3 auf Zwi-
schennoten erhöht oder erniedrigt werden können; die 
Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
Die Besonderen Bestimmungen können in begründeten 
Fällen für einzelne Studienleistungen statt der obigen No-
ten auch das Ergebnis „mit Erfolg teilgenommen“ vorse-
hen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fungs- und Studienleistungen der Module 
und der Thesis sind folgende Noten zu ver-
wenden.  
 

Note Definition  Erläuterung 

1,0 = 

1,3 = 
Sehr gut s. ABPO 

1,7 = 

2,0 = 

2,3 = 

Gut s. ABPO 

2,7 = 

3,0 = 

3,3 = 

Befriedigend s. ABPO 

3,7 = 

4,0 = 
Ausreichend s. ABPO 

5,0 = Nicht ausreichend s. ABPO 

 
 
Werden Noten über die Ermittlung einer Ge-
samtleistung nach Punkten oder Prozenten 
ermittelt gilt Anlage 2 

 
2. Bei der Bildung der Noten der einzelnen 
Prüfungsteile und der Gesamtnoten wird nur 
die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen.  
 
3. Sofern in Anlage 1 ausgewiesen, können 
bestandene Studienleistungen auch als „Mit 
Erfolg teilgenommen“ bewertet werden.  
 
4. Sind zwei oder mehr  Prüferinnen oder 
Prüfer gleichzeitig für eine Prüfungsleistung 
zuständig und ergeben sich hierbei im Er-
gebnis des arithmetischen Mittels Abwei-
chungen von den Noten nach Ziffer 4.3.1 
Nr.1 dieser besonderen Bestimmungen, so 
wird das Gesamtergebnis auf den nächsten 
zulässigen Wert gerundet. Bei gleichem Ab-
stand des errechneten Wertes zu zwei zuläs-
sigen Notenwerten, wird auf den nächsten 
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4.3.2 Die Noten bzw. Ergebnisse für die einzelnen Prüfungs- 

und Studienleistungen werden unverzüglich von den je-
weiligen Prüferinnen und Prüfern festgesetzt. Studienleis-
tungen können bei der Bewertung der Prüfungsleistungen 
berücksichtigt werden, wenn die Prüfung ohnehin bestan-
den ist und die einzurechnende Studienleistung nach ihren 
Anforderungen einer Prüfungsleistung entspricht. Stu-
dienleistungen können in die Note eines Prüfungsfaches 
mit einer Gewichtung von bis zu einem Drittel eingehen. 
Näheres wird in den Besonderen Bestimmungen geregelt. 

 
4.3.3 Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Prü-

fungsleistungen und sämtliche Studienleistungen des 
Grundstudiums bestanden sind. 

 
Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Prü-
fungsleistungen des Hauptstudiums (ggf. incl. mündlicher 
Diplomprüfung) und die Diplomarbeit (ggf. mit Kolloqu-
ium) mindestens „ausreichend“ sind und die Studienleis-
tungen des Hauptstudiums bestanden sind. 
 
Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Prü-
fungsleistungen des Bachelorstudiums (ggf. incl. mündli-
cher Abschlussprüfung) und, falls die Besonderen Be-
stimmungen dies vorsehen, die Bachelor-Thesis (ggf. mit 
Kolloquium) mindestens „ausreichend“ sind und sämtli-
che Studienleistungen bestanden sind. 
 
Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Prü-
fungsleistungen des Masterstudiums (ggf. incl. mündli-
cher Abschlussprüfung) und die Master-Thesis (ggf. incl. 
Kolloquium) mindestens „ausreichend“ sind und sämtli-
che Studienleistungen bestanden sind. 

 
4.3.4 Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistun-

gen, so wird die Note aus dem entsprechend dem Ver-
hältnis der Kreditpunkte zueinander (ersatzweise entspre-
chend dem Stundenanteil) gewichteten Mittel der Noten 
der einzelnen Prüfungsleistungen errechnet. Für die Bil-
dung dieser Note gilt Ziffer 4.3.1 entsprechend. Genaue-
res wird in den Besonderen Bestimmungen geregelt. 

 
 
 
 
 
 
4.3.5 Bei der Bildung der Noten der einzelnen Prüfungsteile 

und der Gesamtnoten wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 

 
4.3.6 Die Gesamtnote der Diplom- bzw. Bachelor- bzw. Mas-

zulässigen Wert abgerundet. 
 
 
Eine Umrechnung der Noten in die ECTS-
Grade erfolgt bei Bedarf nach den besonde-
ren Bestimmungen zu 4.3.6  
 
Zu 4.3.2 
Eine evtl. Anrechnung von Studienleistungen 
und die dabei vorzunehmende Gewichtung 
bei der Ermittlung der Note von Prüfungs-
leistungen ergibt sich aus Anlage 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.3.4 
Es gelten die besonderen Bestimmungen zu 
4.3.1. Setzt sich die Modulprüfung aus meh-
reren Prüfungen zusammen, so ermittelt sich 
die Gesamtnote des Moduls aus dem mit 
Credits gewichteten, arithmetischen Mittel 
der Teilleistungen. Das Ergebnis wird auf ei-
ne Dezimalstelle nach dem Komma hin be-
stimmt; ab der zweiten Stelle werden die Zif-
fern gestrichen (Gleich gewichtetes Beispiel: 
(1,3 + 2,3): 2 = 1,8 (gut)). Dabei sind die 
einzelnen Prüfungen mit mindestens „ausrei-
chend“ zu bestehen. 
 
 
 
 
 
Zu 4.3.6  
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terprüfung wird aus den Noten für die Fachprüfungen 
(Fachnoten) und aus der Note für die Diplomarbeit bzw., 
falls die Besonderen Bestimmungen eine Bachelor-Thesis 
vorsehen, aus der Note für die Bachelor-Thesis bzw. aus 
der Note für die Master-Thesis gebildet. Die Gewichtung 
der Einzelnoten für die Bildung der Gesamtnote der Prü-
fung wird in den Besonderen Bestimmungen geregelt. 
Der Diplomarbeit bzw. der Master-Thesis ist hierbei ein 
besonderes Gewicht beizumessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Notenbekanntgabe 
 

Die Besonderen Bestimmungen können vorsehen, dass 
die Noten, die in Prüfungen oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen erzielt werden, unter Wahrung der 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und allgemei-
ner datenschutzrechtlicher Regelungen hochschulöffent-
lich bekannt gegeben werden. Die besonderen Bestim-

Die Gesamtnote der Masterprüfung setzt sich 
aus dem mit einfacher Anzahl an Credits ge-
wichteten Mittel der Prüfungsleistungen und 
der mit der zweifachen Anzahl an Credits 
gewichteten Note der Master-Thesis zusam-
men. Das Gewicht der Wahlmodule zur Er-
mittlung der Gesamtnote beträgt maximal die 
Anzahl der Credits, die nach dem gewählten 
Schwerpunkt nach Anlage 2 der Studienord-
nung erforderlich sind. Die Prüfungsleistung 
der Wahlmodule ergibt sich aus dem arith-
metischen Mittel aller nachgewiesenen und 
anerkannten Prüfungsleistungen aus dem 
Wahlbereich. Die Gesamtnote wird mit einer 
Nachkommastelle angegeben. Noten weiterer 
anerkannter Prüfungen und aus anerkannten 
Prüfungsleistungen anderer Studiengänge 
werden entsprechend berücksichtigt. 
 
Leistungspunkte und Noten sind getrennt 
auszuweisen. Zusätzlich zur Gesamtnote 
wird im Diploma Supplement der ECTS-
Rang entsprechend der nachfolgenden 
ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen: 

A         die besten     10% 
B         die nächsten 25% 
C         die nächsten 30% 
D         die nächsten 25% 
E         die nächsten 10% 

Grundlage der Berechnung des ECTS-Rangs 
sind die Abschlussnoten nach der deutschen 
Notenskala mit einer Nachkommastelle von 
1,0 bis 4,0 der Absolventinnen und der Ab-
solventen des jeweiligen Studiengangs, die 
während der 6 dem Semester der letzten Prü-
fung vorhergehenden Semester ihr Studium 
erfolgreich beendet haben. Die Gruppengrö-
ße zur Berechnung des ECTS-Rangs umfasst 
mindestens 30 Absolventinnen und Absol-
venten. Wird diese Gruppengröße innerhalb 
von 6 Semestern nicht erreicht, ist der Zeit-
raum semesterweise zu verlängern, bis die 
erforderliche Gruppengröße erreicht ist. Der 
ECTS-Rang wird erstmalig ausgewiesen, 
wenn die beschriebenen Voraussetzungen 
vorliegen. 
Im Falle von Notengleichheit wird der je-
weils bessere Rang vergeben. Bei nachträgli-
chen Verschiebungen der Noten erfolgt keine 
Schlechterstellung im Hinblick auf bereits er-
teilte Ränge. 
 
Zu 4.4 
 
Die Noten bzw. Ergebnisse für die einzelnen 
Studien- und Prüfungsleistungen werden un-
verzüglich von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern bekannt gegeben. 
 
Die Noten der Studien- und Prüfungsleistun-
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mungen regeln das oder die Verfahren der Bekanntgabe. 
 
 
 
 

5. Zulassung zu Prüfungen 
 
5.1 Antrag auf Zulassung 
 
5.1.1 Zu den Fachprüfungen nach 3.1 und 3.2 a) und zur Dip-

lomarbeit bzw. ggf. zur Bachelor-Thesis bzw. zur Master-
Thesis legen die Fachbereiche in den Besonderen Be-
stimmungen fest, in welchem Studiensemester die Stu-
dentin oder der Student den Antrag auf Zulassung stellen 
soll. Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
zu richten. Die Fristen sind so zu bemessen, dass die Re-
gelstudienzeiten eingehalten werden können. Zum Zeit-
punkt der Antragstellung und bis zum Abschluss der Dip-
lom- bzw. Bachelor- bzw. Masterprüfung muss die Stu-
dentin oder der Student an der Fachhochschule Wiesba-
den im entsprechenden Studiengang immatrikuliert sein. 
Über Ausnahmen entscheidet die Dekanin oder der De-
kan. 

 
5.1.2 Dem Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit sind folgen-

de Unterlagen beizufügen: 
1. das Zeugnis der Zwischenprüfung, 
2. die Bescheinigung über die Anerkennung der gefor-

derten berufspraktischen Tätigkeit (BPS), 
3. der Nachweis über den Erwerb der nach den Beson-

deren Bestimmungen benötigten Studien- und Prü-
fungsleistungen des Hauptstudiums, 

4. eine Erklärung darüber, ob die Studentin oder der 
Student bereits eine Zwischenprüfung, Vorprüfung 
oder Diplomprüfung als Studierende oder Studieren-
der oder Externe oder Externer in einem gleichnami-
gen oder verwandten Studiengang an einer Fach-
hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrah-
mengesetzes endgültig nicht bestanden hat oder ob 
sie oder er sich in einem schwebenden Prüfungsver-
fahren befindet. 

 
Die Besonderen Bestimmungen regeln die Beteiligung 
der Studierenden bei der Auswahl der Themen und der 
Referentinnen bzw. Referenten und der Korreferentinnen 
bzw. Korreferenten der Diplomarbeit. 
 
Die Fachbereiche können in den Besonderen Bestimmun-
gen ergänzende Regelungen treffen, insbesondere die 
Vorlage entsprechender Nachweise nach Ziffer 5.1.1 Satz 
4 und 5 verlangen. 

 
5.1.3 Falls die Besonderen Bestimmungen eine Bachelor-

Thesis vorsehen, sind dort Regelungen analog zu 5.1.2 zu 
treffen. 

 
 
 
 

gen werden unter Wahrung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen durch Aushang 
hochschulöffentlich im Fachbereich bekannt 
gegeben. Die Möglichkeit einer zusätzlichen 
Bekanntgabe (z.B. durch elektronische Me-
dien) bleibt davon unberührt. Auch eine zu-
sätzliche Bekanntgabe erfolgt unter Wahrung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
 
Zu 5.1.1 
Für die Modulprüfung ist eine rechtzeitige 
Anmeldung erforderlich. Eine erstmalige 
Anmeldung zur Fachprüfung ist in demjeni-
gen Semester möglich, in dem das Modul 
erstmalig belegt wurde. 
 
Die Prüfungsanmeldung erfolgt nach Be-
stimmung des Fachbereiches (FAB). Die 
Termine werden hochschulöffentlich bekannt 
gegeben. Ein Rücktritt ohne Begründung ist 
gemäß 7.2.3 vor dem Prüfungstermin mög-
lich; dies erfolgt durch die Studierenden 
selbst.  
Anmeldungen auf Zulassung zu den Fach-
prüfungen (Modulprüfungen) sind in dem 
Semester zu stellen, in dem die jeweilige 
Fachprüfung stattfindet. Die Prüfungsanmel-
dung muss schriftlich an die Vorsitzende o-
der den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses gerichtet werden; dies kann auch im Zu-
ge eines digitalen Anmeldeverfahrens der 
Hochschule erfolgen. Die Anmeldefristen 
werden mindestens 14 Tage vor Prüfungsbe-
ginn fachbereichsöffentlich bekannt gegeben.
 
Die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt mit 
der Kontrolle des allgemeinen Prüfungsan-
spruches. Die Überprüfung der Vorausset-
zungen und der Nachweise über die Studien-
leistungen als Prüfungsvorleistungen und die 
Zulassung erfolgt durch die Dozentin oder 
den Dozenten vor Prüfungsbeginn anhand 
der durch die Studierenden vorzulegenden 
Nachweise (Ausdrucke des digitalen 
Leistungs- und Notenverwaltungssystems 
oder gleichwertige Bescheinigungen der für 
die Lehre zuständigen Dozenten). Sind die 
Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Teil-
nahme an der Prüfung nicht möglich. Bei ei-
ner zur Prüfung erforderlichen, aber nicht 
nachweisbaren Studienleistung kann die Zu-
lassung zur Prüfung nicht erteilt werden.  
 
Die Zulassung zur Prüfung wird mit der Un-
terschrift der Dozentin oder des Dozenten 
bzw. der Aufsicht führenden Person in einer 
Zulassungsliste für die Teilnahme vermerkt, 
die dem Prüfungsausschuss unverzüglich zu-
zuleiten ist. Diese Regelung gilt auch für 
Teilnahmen bei den Wiederholungsprüfun-
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5.1.4 Dem Antrag auf Zulassung zur Master-Thesis sind fol-

gende Unterlagen beizufügen: 
1. der Nachweis über den Erwerb der nach den Beson-

deren Bestimmungen benötigten Studien- und Prü-
fungsleistungen, 

2. eine Erklärung darüber, ob die Studentin oder der 
Student bereits eine Masterprüfung als Studierende 
oder Studierender oder Externe oder Externer in ei-
nem gleichnamigen oder verwandten Studiengang 
endgültig nicht bestanden hat oder ob sie oder er sich 
in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet. 

 
Die Besonderen Bestimmungen regeln die Beteiligung 
der Studierenden bei der Auswahl der Themen und der 
Referentinnen bzw. Referenten und der Korreferentinnen 
bzw. Korreferenten der Master-Thesis. 
 
Die Fachbereiche können in den Besonderen Bestimmun-
gen ergänzende Regelungen treffen, insbesondere die 
Vorlage entsprechender Nachweise nach Ziffer 5.1.1 Satz 
4 und 5 verlangen. 

 
5.1.5 Dem Antrag auf Zulassung zur Zwischenprüfung und zu 

den Fachprüfungen der Diplom-, Bachelor- bzw. Master-
prüfung nach Ziffer 3.2 a) sind die Leistungsnachweise 
über die als Voraussetzung zur Zulassung in den Beson-
deren Bestimmungen festgesetzten Studienleistungen bei-
zufügen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Zulassung 
 
5.2.1 Auf Grund der mit dem Antrag auf Zulassung zur Dip-

lomarbeit bzw. zur Master-Thesis eingereichten Unterla-
gen entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulas-
sung hierzu. Der Prüfungsausschuss kann beschließen, 
diese Entscheidung grundsätzlich seiner oder seinem 
Vorsitzenden zu übertragen. Der Kandidatin oder dem 
Kandidaten werden das Thema der Diplomarbeit bzw. der 
Master-Thesis sowie die Namen der Referentin oder des 

gen  
 
Der Antrag auf Zulassung zur Thesis soll in 
dem der Thesis vorangehenden Semester ge-
stellt werden. Die Fristen gibt der Fachbe-
reich bekannt. Weiterhin sind die Besonde-
ren Bestimmungen Pkt. 5.1.4 zu beachten.  
 
Zu 5.1.4  
1. Der Antrag auf Zulassung zur Master-
Thesis soll in dem der Thesis vorangehenden 
Semester gestellt werden. 
 
2. Zur Master-Thesis darf sich nur anmel-
den, wer durch den erfolgreichen Abschluss 
von in Anlage 1.1 und 1.2 angegebenen Mo-
dulen mindestens 80 Credits nachweisen 
kann,  
 
3. Bei der Anmeldung haben folgende Un-
terlagen vorzuliegen: 
- Nachweis der Immatrikulation im Studien-
gang UMSB mit Abschluss M.Eng. am Fach-
bereich Architektur + Bauingenieurwesen 
der Hochschule RheinMain. 
- Nachweis einer bestandenen Abschlussprü-
fung zum Bachelor of Engineering im Bau-
ingenieurwesen, in Landschaftsarchitektur, 
in „Geoinformation und Kommunaltechnik“ 
oder zum Bachelor of Arts in Architektur 
oder einer vom Prüfungsausschuss als 
gleichwertig anerkannten Abschlussprüfung 
einer anderen Hochschule. 
- Nachweis der erforderlichen Credits gemäß 
zu 5.1.4 Nr. 2. 
- eine Erklärung gemäß Ziffer 5.1.4  Num-
mer 2 ABPO. 
 
4. Die Studierenden haben die Möglichkeit 
in dem der Thesis vorangehenden Semester 
ein Thema für die Thesis vorzuschlagen so-
wie  Vorschläge für Referentin bzw. Refe-
renten und Korreferentin bzw. Korreferent 
zu machen. Kommt kein Vorschlag zustande 
oder kann dem Vorschlag nicht gefolgt wer-
den, vergibt der Fachbereich nach Anmel-
dung Thema und Referenten. Ein Rechtsan-
spruch auf entsprechende Berücksichtigung 
besteht aber jeweils nicht. 
 
 
 
Zu 5.2.1 
Die Besonderen Bestimmungen nach 6.3.1. 
sind zu beachten  
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Referenten und der Korreferentin oder des Korreferenten 
mitgeteilt. Mit der Bekanntgabe des Themas beginnt die 
hierfür festgesetzte Bearbeitungszeit. Näheres wird in den 
Besonderen Bestimmungen geregelt. 

 
5.2.2 Sehen die Besonderen Bestimmungen eine Bachelor-

Thesis vor, so gilt 5.2.1 analog. 
 
5.2.3 Über die Zulassung zu einer oder mehreren Fachprüfun-

gen der Diplom- bzw. Bachelor- bzw. Masterprüfung 
nach Ziffer 3.2 a) entscheidet der Prüfungsausschuss auf 
Grund der nach Ziffer 5.1.5 erforderlichen Unterlagen. 
Der Prüfungsausschuss kann beschließen, diese Entschei-
dung grundsätzlich seiner oder seinem Vorsitzenden zu 
übertragen. 

 
5.2.4 Die Zulassung zu einer Prüfung oder zur Abschlussarbeit 

nach Ziffer 5.2.3 ist abzulehnen, wenn die Studentin oder 
der Student 
1. die in Ziffer 5.1.2 Nr.1 bis 4 bzw. Ziffer 5.1.4 Nr. 1 

bis 2 oder Ziffer 5.1.5 genannten Unterlagen nicht 
oder nicht vollständig einreicht, 

2. die Zwischenprüfung oder Abschlussprüfung als Stu-
dierende oder Studierender oder Externe oder Exter-
ner in einem entsprechenden gleichnamigen oder eng 
verwandten Studiengang an einer Fachhochschule 
bzw. bei Bachelor- und Masterstudiengängen an einer 
Fachhochschule oder einer Universität endgültig 
nicht bestanden hat oder sich in einem schwebenden 
Prüfungsverfahren befindet. 

 
5.2.5 Der Prüfungsausschuss hat ablehnende Bescheide schrift-

lich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. Wird die Zulassung auf Grund fehlender 
Unterlagen oder fehlender Studien- und Prüfungsleistun-
gen gemäß 5.1.2, Nr. 3 versagt, gilt der Antrag auf Zulas-
sung nach Ziffer 5.1.2, 5.1.4 oder 5.1.5 als nicht erfolgt. 

 
5.2.6 Für Studierende ausländischer Partnerhochschulen, die im 

Rahmen eines Studierendenaustausches nur befristet im-
matrikuliert sind, kann der zuständige Prüfungsausschuss 
Ausnahmen von den Bestimmungen unter Ziffer 5.1 und 
unter den Ziffern 5.2.1 bis 5.2.4 zulassen. 

 
 
6. Diplomarbeit, Bachelor-Thesis, Master-Thesis 
 
6.1 Ziel 
 

Die Diplomarbeit bzw. Bachelor- bzw. Master-Thesis (im 
Folgenden als Abschlussarbeit bezeichnet) soll zeigen, 
dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus einem 
Fachgebiet ihres oder seines Studienganges selbstständig 
nach wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden 
zu bearbeiten. Die Besonderen Bestimmungen können 
vorsehen, dass die Abschlussarbeit mit einem Kolloquium 
verbunden wird. 

 
6.2 Betreuung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.2 
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Die Abschlussarbeit kann von jeder Professorin oder je-
dem Professor des den Studiengang anbietenden Fachbe-
reichs ausgegeben und betreut werden (Referen-
tin/Referent). Professorinnen und Professoren anderer 
Fachbereiche und andere nach Ziffer 2.3.1 Satz 4 und 5 
prüfungsberechtigte Personen können dies auf Antrag 
beim Prüfungsausschuss und nach dessen Genehmigung 
ebenfalls tun. Gehört die Referentin oder der Referent 
nicht dem Fachbereich an, so soll die Korreferentin oder 
der Korreferent (vgl. 6.6) dem Fachbereich angehören. In 
Ausnahmefällen entscheidet der Prüfungsausschuss des 
jeweiligen Studiengangs. 

 
6.3 Ausgabe, Rückgabe und Abgabe 
 
6.3.1 Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt 

dafür, dass der Kandidatin oder dem Kandidaten rechtzei-
tig zu dem gewünschten Termin das Thema der Arbeit, 
die Referentin oder der Referent und die Korreferentin 
oder der Korreferent zugeteilt werden; diese sind ihr oder 
ihm mitzuteilen. Die Fachbereiche können in den Beson-
deren Bestimmungen ergänzende Regelungen treffen. 

 
6.3.2 Der Zeitpunkt der Ausgabe der Arbeit ist aktenkundig zu 

machen. 
 
 
 
6.3.3 Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 

Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden, oh-
ne dass dies als Nichtbestehen der Abschlussarbeit gilt. 
Wird die Abschlussarbeit wiederholt, ist eine Rückgabe 
nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat von 
dieser Möglichkeit noch keinen Gebrauch gemacht hat. 

 
6.3.4 Die Abschlussarbeit ist fristgemäß bei der in den Beson-

deren Bestimmungen genannten Stelle abzuliefern; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

 
Wird die Abschlussarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt 
sie als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

 
 
 
 
6.4 Form 
 
6.4.1 Die Besonderen Bestimmungen können vorsehen, dass 

die Abschlussarbeit auch in Form einer Gruppenarbeit mit 
höchstens fünf Teilnehmerinnen oder Teilnehmern ange-
fertigt werden kann, wenn der als Prüfungsleistung zu 
bewertende Beitrag der oder des Einzelnen auf Grund der 
Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderer ob-
jektiver Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermög-
lichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderung nach Ziffer 6.1 Satz 1 erfüllt. In diesem Fal-
le können die Besonderen Bestimmungen fachspezifische 
Abgrenzungskriterien festlegen. 

 

 
Für die Betreuung der Master-Thesis sind die 
Professorinnen und Professoren der Fachbe-
reiche Architektur & Bauingenieurwesen und 
Geisenheim der Hochschule RheinMain so-
wie Professorinnen und Professoren des 
Fachbereichs 01 der Fachhochschule Frank-
furt/M sowie andere am Studiengang betei-
ligte Professorinnen und Professoren zustän-
dig. 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.3.1  
Die Aufgabenstellung wird nach erfolgter 
Zulassung des Kandidaten/der Kandidatin 
spätestens 24 Wochen vor Semesterende 
vergeben. Der Ausgabetermin wird fachbe-
reichsöffentlich rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 
Zu 6.3.2  
Der Zeitpunkt der Ausgabe und die Bearbei-
tungsfrist sind von dem Referenten/ der Re-
ferentin aktenkundig zu machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.3.4 
Die Master-Thesis ist fristgemäß im Fachbe-
reichssekretariat (FAB) abzugeben. Der Ab-
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
Zur Wahrung der Abgabefrist genügt die 
durch Poststempel nachgewiesene Aufgabe 
beim Postamt bis 24.00 Uhr des Abgabeta-
ges. Die Fristeinhaltung ist vom Sekretariat 
aktenkundig zu machen.  
 
 
 
Zu 6.4.1 
Die Master-Thesis kann bei Zustimmung des 
Referenten/der Referentin als Gruppenarbeit 
mit maximal zwei Teilnehmern angefertigt 
werden.  
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6.4.2 Die Besonderen Bestimmungen regeln, in welcher Form 
die Abschlussarbeit abgegeben werden darf (Papier, CD-
ROM, Videoband o.ä.). 

 
6.4.3 Bei der Abgabe der Abschlussarbeit hat die Kandidatin 

oder der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie oder 
er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen 
entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit – 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angege-
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

 
6.5 Bearbeitungszeit 
 
6.5.1 Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit darf drei Mo-

nate nicht überschreiten. In einem Teilzeitstudiengang 
sind maximal sechs Monate zulässig. Die Besonderen Be-
stimmungen können bei Arbeiten, die in einer Einrich-
tung außerhalb der Fachhochschule durchgeführt werden, 
die Festlegung einer längeren Bearbeitungszeit durch den 
Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der Referentin 
oder dem Referenten vorsehen, höchstens jedoch insge-
samt sechs Monate. 

 
Finden neben der Diplomarbeit noch Lehrveranstaltungen 
statt und handelt es sich um eine experimentelle Arbeit, 
kann vom Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der 
Referentin oder dem Referenten die Bearbeitungszeit ver-
längert werden, höchstens jedoch auf insgesamt 4,5 Mo-
nate. Das Thema der Arbeit muss so beschaffen sein, dass 
es innerhalb der jeweils vorgesehenen Bearbeitungszeit 
bearbeitet werden kann. 

 
6.5.2 Falls die Besonderen Bestimmungen eine Bachelor-

Thesis vorsehen, gilt 6.5.1 analog. Die Besonderen Be-
stimmungen können für die Bachelor-Thesis eine kürzere 
maximale Bearbeitungszeit, jedoch nicht weniger als vier 
Wochen, vorsehen. 

 
6.5.3 Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis darf sechs 

Monate nicht überschreiten. Die Besonderen Bestimmun-
gen können für die Master-Thesis eine kürzere maximale 
Bearbeitungszeit, jedoch nicht weniger als drei Monate, 
vorsehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Bewertung 
 

Abschlussarbeiten werden von der Referentin oder dem 
Referenten und der Korreferentin oder dem Korreferenten 
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, be-
wertet. Als Korreferentin oder Korreferent kommen die in 
Ziffer 2.3.1 im 3. und 4. Abschnitt genannten Personen in 
Frage. 
 

 
Zu 6.4.2 
In der Regel ist die Master-Thesis in zwei 
gedruckten Exemplaren abzugeben. Mindes-
tens ein Exemplar ist auf einem Datenträger 
(i.d.R. CD-Rom) Dateien, die mit einer mit 
dem/der Referenten/Referentin vereinbarten 
Software erstellt wurden, abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.5.3 
Die Workload für die Bearbeitung der Mas-
ter-Thesis beträgt 900 h (30 Credits), die 
maximale Bearbeitungszeit beträgt 24 Wo-
chen. Der Referent/die Referentin legt den 
genauen Abgabetermin fest. Das Thema der 
Arbeit ist so beschaffen, dass es innerhalb 
dieser Frist bearbeitet werden kann. Bei ex-
perimentellen Arbeiten kann der Prüfungs-
ausschuss auf Antrag eine Verlängerung der 
Bearbeitungszeit auf maximal sechs Monate 
beschließen. 
 
Zu 6.6 
 
Die Bewertung erfolgt nach der Notenskala 
gemäß Abschnitt 4.3.1 
Die Referentin oder der Referent und die 
Korreferentin oder der Korreferent bemühen 
sich um eine einvernehmliche Benotung der 
Arbeit. Kommt keine Einigung zustande, holt 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein 
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Über das Ergebnis der Abschlussarbeit ist von der Refe-
rentin oder dem Referenten und von der Korreferentin 
oder dem Korreferenten eine Bewertung mit schriftlicher 
Begründung anzufertigen. Die Besonderen Bestimmun-
gen regeln, auf welche Weise aus diesen Bewertungen die 
Endnote der Abschlussarbeit bestimmt wird. 

 
 
7. Nichtbestehen, Versäumnis, Rücktritt,  Täuschung 
 
7.1 Nichtbestehen 
 
7.1.1 Die Abschlussarbeit ist nicht bestanden, wenn 

1. die Arbeit nicht mindestens mit „ausreichend“ bewer-
tet worden ist oder als Gruppenarbeit nicht den An-
forderungen nach Ziffer 6.4.1 entspricht, 

2. der Prüfungsausschuss feststellt, dass die Kandidatin 
oder der Kandidat eine Täuschung begangen hat oder 
die Versicherung nach Ziffer 6.4.3 unwahr ist. 

 
 
7.1.2 Eine Prüfungsleistung ist nicht bestanden, wenn sie nicht 

mindestens mit „ausreichend“ bewertet worden ist. 
 
7.1.3 Im Falle des Nichtbestehens einer Prüfungsleistung oder 

einer Fachprüfung erfolgt die Mitteilung durch den Prü-
fungsausschuss des Studienganges in Form eines Aus-
hangs. 

 
Im Falle des Nichtbestehens der Abschlussarbeit erfolgt 
die Mitteilung durch den Prüfungsausschuss des Studien-
ganges per eingeschriebenem Brief. 
 
Im Falle des endgültigen Nichtbestehens erfolgt der Be-
scheid mit Rechtsbehelfsbelehrung durch das Prüfungs-
amt. 

 
7.2 Versäumnis und Rücktritt 
 
7.2.1 Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ 

bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu ei-
nem Prüfungstermin aus von ihr oder ihm zu vertretenden 
Gründen nach verbindlicher Anmeldung nicht erscheint 
oder der von dem Prüfungsausschuss festgesetzte Wie-
derholungszeitraum abgelaufen ist. 

 
7.2.2 Der Rücktritt von einer Prüfung, die bereits angetreten 

wurde, hat die Erteilung der Note „nicht ausreichend“ zur 
Folge, es sei denn, der Rücktritt erfolgt aus von der oder 
dem Studierenden nicht zu vertretenden Gründen. Mit 
Ausgabe der Aufgabenstellung ist die Prüfung angetreten.

 
7.2.3 Im Übrigen können die Besonderen Bestimmungen Vor-

aussetzungen für den Rücktritt von einer Prüfung festle-
gen, zu der die oder der Studierende sich angemeldet hat. 
Insbesondere können Fristen genannt werden, innerhalb 
derer ein Rücktritt ohne Angabe von Gründen möglich 
ist. Liegt danach kein wirksamer Rücktritt vor und hat die 
oder der Studierende die Prüfung aus von ihr oder ihm zu 
vertretenden Gründen versäumt, ist die Note „nicht aus-

Gutachten mit einem Bewertungsvorschlag 
einer dritten sachverständigen und prüfungs-
berechtigten Person ein. Schließen sich die 
Referenten diesem Bewertungsvorschlag 
nicht an, so ist die Endnote das arithmetische 
Mittel der dann vorliegenden drei Bewertun-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7.2.3 
Der Rücktritt von einer Prüfungsanmeldung 
ist zulässig. Sofern die Voraussetzungen er-
füllt sind, kann dies auch elektronisch erfol-
gen. Dieser Rücktritt kann bis zu der vom 
Prüfungsausschuss festgesetzten Abmelde-
frist ohne Angabe von Gründen angezeigt 
werden. Der Prüfungsausschuss legt diese 
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reichend“ zu erteilen. 
 
 
 
 
 
7.2.4 Kann die Kandidatin oder der Kandidat aus einem von ihr 

oder ihm nicht zu vertretenden Grund (wie z.B. Erkran-
kung der Kandidatin oder des Kandidaten bzw. eines von 
ihr oder ihm zu versorgenden Kindes) einen Prüfungster-
min nicht wahrnehmen oder ihre oder seine Abschlussar-
beit nicht termingerecht beenden, so setzt der Prüfungs-
ausschuss einen neuen Termin fest bzw. gestattet die An-
fertigung einer neuen Abschlussarbeit. 

 
Die Besonderen Bestimmungen regeln Form und Fristen, 
innerhalb derer Bescheinigungen wie z.B. ein ärztliches 
oder amtsärztliches Attest oder eine gutachterliche Äuße-
rung eines Facharztes vorgelegt werden müssen, und die 
Bedingungen, unter denen ein amtsärztliches Attest erfor-
derlich ist, sowie die in den Attesten nötigen Auskünfte. 

 
 
 
 
7.2.5 Die für den Rücktritt und die Fristversäumnis bei der 

Abschlussarbeit und anderen Prüfungsleistungen von der 
Kandidatin oder dem Kandidaten geltend gemachten 
Gründe müssen von ihr oder ihm dem Prüfungsausschuss 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandida-
ten bzw. eines von ihr oder ihm zu versorgenden Kindes 
kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, in Zweifelsfäl-
len eines amtsärztlichen Attestes, verlangt werden. Nähe-
res regeln die Besonderen Bestimmungen. 

 
Der Prüfungsausschuss entscheidet darüber, ob es sich 
um Gründe handelt, die die Kandidatin oder der Kandidat 
zu vertreten hat und ob der entsprechende Prüfungsteil als 
nicht bestanden gilt. 

 
7.2.6 Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses 

sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen; hierbei wirken die 
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses mit be-
ratender Stimme mit. Der Kandidatin oder dem Kandida-
ten ist vorher Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu ge-
ben. Ausführungsbestimmungen finden sich in den Be-
sonderen Bestimmungen. 

 
7.3 Täuschung und Störung 
 
7.3.1 Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Ergebnis 

ihrer oder seiner Prüfungs- oder Studienleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel 
zu beeinflussen, wird die Prüfungsleistung oder Studien-
leistung mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

 
7.3.2 Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ord-

Abmeldefrist fest und gibt sie rechtzeitig 
fachbereichsöffentlich bekannt. Der Prü-
fungsausschuss kann eine Abmeldefrist bis 
zum Tag (24:00 Uhr) vor der Prüfung festle-
gen. 
 
Zu 7.2.4 
Bleibt der/die Studierende trotz Anmeldung 
dem Prüfungstermin fern oder versäumt er 
für die Prüfung festgesetzte Abmeldefristen, 
so sind die für das Fernbleiben oder Fristver-
säumnis geltend gemachten Gründe dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich un-
ter Angabe der betreffenden Prüfung anzu-
zeigen und nachzuweisen.  
Der Nachweis der Gründe muss bei Krank-
heit durch Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
das das Krankheitsbild und die Folgen der 
Krankheit zu beschreiben hat, erfolgen. Bei 
Rücktritt durch Fernbleiben von der Prüfung 
trotz Anmeldung ist der/die Studierende oh-
ne weitere Anmeldung für den im nächsten 
Prüfungszeitraum angebotenen Prüfungster-
min automatisch angemeldet. 
 
Zu 7.2.5 
Die Besonderen Bestimmungen zu 7.2.4 gel-
ten sinngemäß. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7.2.6 
Diesbezüglich verfährt der Prüfungsaus-
schuss im Einzelfall entsprechend unter Be-
achtung der verwaltungsrechtlichen Ermes-
sensgrundsätze.  
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nungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der 
aufsichtsführenden Person von der Fortsetzung der Prü-
fung ausgeschlossen werden, wenn die Störung nicht 
durch sonstige Ordnungsmaßnahmen (z.B. Herabsetzung 
der Note) beseitigt werden kann; im Falle des Ausschlus-
ses wird die entsprechende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ bewertet. Wird eine Kandidatin oder ein 
Kandidat von der weiteren Erbringung der Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen, kann sie oder er verlangen, dass die-
se Entscheidung vom Prüfungsausschuss überprüft wird. 
In diesem Fall erhält die Kandidatin oder der Kandidat 
von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. Das weitere 
Verfahren wird in Abschnitt 10 geregelt. 

 
7.3.3 Die Besonderen Bestimmungen können weitere Sankti-

onsmöglichkeiten für die unter 7.3.1 und 7.3.2 beschrie-
benen Fälle vorsehen. 

 
 
 
 
 
8. Wiederholung von Prüfungsleistungen 
 
8.1. Nichtwiederholbarkeit bestandener Prüfungsleistungen 
 

Bestandene Prüfungsleistungen und eine bestandene Ab-
schlussarbeit können nicht wiederholt werden, es sei 
denn, die Besonderen Bestimmungen sehen eine solche 
Möglichkeit bei einem Freiversuch vor und es handelt 
sich um einen solchen. 

 
8.2 Freiversuch 
 
 Die Besonderen Bestimmungen legen fest, ob den Studie-

renden ein Freiversuch eingeräumt wird. Wird ein Freiver-
such eingeräumt, so darf die Anzahl insgesamt möglicher 
Prüfungsversuche drei nicht überschreiten. 

 
8.3 Erste Wiederholung 
 

Nichtbestandene Prüfungsleistungen können ohne beson-
dere Genehmigung einmal wiederholt werden. 

 
Eine einmalige Wiederholung der Abschlussarbeit ist zu-
lässig. 

 
8.4 Zweite Wiederholung 
 

Sehen die Besonderen Bestimmungen einen Freiversuch 
vor, so ist eine zweite Wiederholung von Prüfungsleis-
tungen nicht zulässig. 
 
Sehen die Besonderen Bestimmungen einen Freiversuch 
nicht vor, so ist eine zweite Wiederholung von Prüfungs-
leistungen zulässig; der Prüfungsausschuss kann diesbe-
züglich Auflagen erteilen. 
 
Eine zweite Wiederholung der Abschlussarbeit ist ausge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8.2 
 
Ein Freiversuch wird nicht eingeräumt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 8.4  
 
Als nicht bestanden bewertete Prüfungsleis-
tungen werden, unabhängig von der Art der 
Prüfung, im Fall der letzten Wiederholungs-
möglichkeit von einem/einer weiteren Prüfe-
rin benotet.  
Der/die Prüferinnen bemühen sich um eine 
einvernehmliche Benotung der Prüfungsleis-
tung. Kommt keine Einigung zustande, holt 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein 
Gutachten mit einem Bewertungsvorschlag 
einer dritten sachverständigen und prüfungs-
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schlossen. 
 
 
 
 
 
8.5 Fristen 
 

Wiederholungsprüfungen für nicht bestandene Fachprü-
fungen müssen spätestens im Laufe des folgenden Semes-
ters abgelegt werden, sofern nicht der Prüfungsausschuss 
in begründeten Fällen von sich aus oder auf rechtzeitigen, 
vorherigen Antrag eine abweichende Regelung trifft. Die 
Ziffern 7.2.3 und 7.2.4 gelten entsprechend. 

 
Die Besonderen Bestimmungen können weitere Regelun-
gen hierzu enthalten. 

 
 
 
 
 
 
 
8.6 Folgen des endgültigen Nichtbestehens 
 

Ist die Wiederholung einer Prüfungsleistung nicht mehr 
möglich, ist die Prüfungsleistung endgültig nicht bestan-
den und daher auch die Zwischenprüfung bzw. die Ab-
schlussprüfung endgültig nicht bestanden. Im Falle des 
endgültigen Nichtbestehens der Zwischenprüfung oder 
der Abschlussprüfung ist die Kandidatin oder der Kandi-
dat zu exmatrikulieren (§ 68 Abs. 2 Nr. 6 HHG); auf An-
trag erhält sie oder er gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
schriftliche Bescheinigung des Prüfungsamtes, welche die 
erbrachten Prüfungsleistungen und Studienleistungen, de-
ren Noten sowie die zu der jeweiligen Prüfung noch feh-
lenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, 
dass die Prüfung endgültig nicht bestanden wurde. 

 
 
9. Akteneinsicht 
 

Innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe der No-
ten können Studierende Einsicht in ihre Prüfungsarbeiten, 
die Prüfungsprotokolle der mündlichen Prüfungen sowie 
die Beurteilung der Abschlussarbeit beantragen. Diese 
Einsicht ist ihnen innerhalb von zwei Monaten nach An-
tragstellung zu gewähren. Die Studierenden können sich 
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. In den Be-
sonderen Bestimmungen können unter Beachtung des 
Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes ergänzende 
Regelungen getroffen werden. 

 
 
10. Widerspruch 
 

Widersprüche im Sinne der Verwaltungsgerichtsordnung 
(§ 68 ff. VwGO) gegen das Prüfungsverfahren und gegen 

berechtigten Person ein. Schließen sich die 
Prüfer diesem Bewertungsvorschlag nicht an, 
so ist die Endnote das arithmetische Mittel 
der dann vorliegenden drei Bewertungen. 
 
Zu 8.5  
 
Für Studierende, die die reguläre studienbe-
gleitende Prüfungsleistung (s. Pkt. 4.1.1)  ei-
nes Moduls nicht bestanden haben oder trotz 
Anmeldung der Prüfung ferngeblieben sind 
(unverschuldet oder verschuldet), ist der 
nächste Prüfungstermin einzuhalten. Eine er-
neute Anmeldung ist nicht notwendig. 
 
Sofern die Studienordnung festlegt, dass zur 
Belegung eines Moduls der erfolgreiche Ab-
schluss eines bestimmten, anderen Moduls 
erforderlich ist, wird für dieses andere Mo-
dul, zusätzlich zur regulären Prüfungsleis-
tung, ein Wiederholungstermin angeboten. 
Die Wiederholungsprüfung ist so anzubieten, 
dass das Ergebnis der Wiederholungsprüfung 
vor Abschluss der Belegungsfrist vorliegt. 
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Prüfungsentscheidungen sind, sofern eine Rechtsbehelfs-
erklärung erteilt wurde, innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe, sonst innerhalb eines Jahres nach Bekanntga-
be beim Prüfungsausschuss einzulegen. Die Frist wird 
auch durch die Einlegung bei der Präsidentin oder dem 
Präsidenten gewahrt. 

 
Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, 
so leitet er das Verfahren zur weiteren Bearbeitung – un-
ter Angabe des Sachverhaltes, der Ablehnungsgründe und 
eines Verfahrensvorschlages – an die Präsidentin oder 
den Präsidenten weiter. 
 
Hilft die Präsidentin oder der Präsident dem Widerspruch 
nicht ab, erteilt sie oder er einen mit einer Rechtsmittelbe-
lehrung versehenen Bescheid, in dem die Ablehnungs-
gründe anzugeben sind. 

 
 
11. Zeugnisse, Urkunde über die Verleihung des  
 akademischen Grades 
 
11.1 Zeugnis der Zwischenprüfung und Abschlusszeugnis 
 
11.1.1 Die bestandene Zwischenprüfung wird im Zwischen-

zeugnis bescheinigt. Dieses führt die Noten für die Fach-
prüfungen auf. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, 
an dem die letzte Fachprüfung oder Studienleistung er-
bracht worden ist. 

 
Die Besonderen Bestimmungen können festlegen, dass 
das Zwischenzeugnis auch die Noten derjenigen Studien-
leistungen des Grundstudiums enthält, die nicht Bestand-
teil der Fachprüfungen sind. 
 

11.1.2 Über die bestandene Diplom-, Bachelor- bzw. Masterprü-
fung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen, ein Abschlusszeugnis erteilt, das die Noten aller 
Fachprüfungen enthält. Von der Abschlussarbeit werden 
Thema und Note angegeben. Die Besonderen Bestim-
mungen können vorsehen, dass das Abschlusszeugnis zu-
sätzlich die Noten derjenigen Studienleistungen, die nicht 
Bestandteil der Prüfungsleistungen sind, sowie die von 
der oder dem Studierenden angegebenen Wahlfächer ent-
hält. Die Besonderen Bestimmungen können weiterhin 
vorsehen, dass auch Studienrichtungen und Studien-
schwerpunkte in das Zeugnis aufgenommen werden. 

 
Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Fachprüfung oder Studienleistung erbracht bzw. die Ab-
schlussarbeit abgegeben bzw. das Kolloquium zur Ab-
schlussarbeit absolviert wurde. 

 
11.1.3 Das Abschlusszeugnis enthält die Gesamtnote. Diese wird 

als Mittelwert nach Maßgabe der Ziffer 4.3.6 aus den ein-
zelnen Prüfungsteilen errechnet. Hinter der in Worten ge-
schriebenen Note wird in Klammern der Mittelwert mit 
der ersten Dezimalstelle nach dem Komma (ohne Run-
dung) gemäß Ziffer 4.3.5 angegeben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.1.2 
1. Das Abschlusszeugnis weist keine Noten 
von Studienleistungen aus. 
 
2. Das Abschlusszeugnis enthält alle Noten 
freiwillig belegter Wahlfächer. 
Über die bestandene Masterprüfung wird ein 
Zeugnis erteilt. Das Abschlusszeugnis ent-
hält alle Modulprüfungen zur Erreichung von 
120 Credits. Zusätzlich absolvierte Modul-
prüfungen werden in das Zeugnis aufge-
nommen. Sie sind Teil der Gesamtnotenbil-
dung für das Zeugnis gemäß 4.3.6 der Prü-
fungsordnung. 
 
 
 
 
 
Zu 11.1.3 
Die Gesamtnote wird mit einer Nachkomma-
stelle angegeben. 
 
Das Gesamturteil „Mit Auszeichnung be-
standen“ wird bei einer Gesamtnote bis 1,3 
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Bei überragenden Leistungen kann das Gesamturteil „mit 
Auszeichnung bestanden“ erteilt werden. Näheres wird in 
den Besonderen Bestimmungen geregelt. 

 
11.1.4 Das Zeugnis der Zwischenprüfung sowie das Diplom-, 

das Bachelor- und das Masterzeugnis werden von der o-
der dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschus-
ses und der zuständigen Dekanin bzw. dem zuständigen 
Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Fachhoch-
schule versehen. 

 
11.1.5 Abdrucke je eines Formblattes „Zeugnis der Diplomvor-

prüfung“ und „Zeugnis der Bachelorvorprüfung“ sind 
Anlagen 1 und 2 dieser Allgemeinen Bestimmungen. Ab-
drucke je eines Formblattes „Zeugnis der Diplomprü-
fung“, „Zeugnis der Bachelorprüfung“ und „Zeugnis der 
Masterprüfung“ sind Anlagen 3 bis 5 dieser Allgemeinen 
Bestimmungen. Abdrucke je eines Formblattes „Urkunde 
der Diplomprüfung“, „Urkunde der Bachelorprüfung“ 
und „Urkunde der Masterprüfung“ sind Anlagen 6 bis 8 
dieser Allgemeinen Bestimmungen. 

 
11.2 Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades 
 
11.2.1 Neben dem Abschlusszeugnis wird der Kandidatin oder 

dem Kandidaten eine Urkunde mit dem Datum des Zeug-
nisses ausgehändigt (Anlagen 6 bis 8). Darin wird die 
Verleihung des akademischen Diplom- bzw. Bachelor- 
bzw. Mastergrades beurkundet. 

 
11.2.2 Die Urkunde über die Verleihung des akademischen Gra-

des wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten der 
Hochschule und der zuständigen Dekanin bzw. dem zu-
ständigen Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der 
Hochschule versehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3 Diploma Supplement 
 

Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) ent-
sprechend dem „Diploma Supplement Modell“ von Euro-
päischer Union / Europarat / UNESCO aus. Als Darstel-
lung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist 
der zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschul-
rektorenkonferenz abgestimmte Text in der jeweils gel-
tenden Fassung zu verwenden. Näheres wird in den Be-
sonderen Bestimmungen geregelt. 

 
 
12. Ungültigkeit von Prüfungen 
 
12.1 Täuschungen 
 

vergeben. 
 
 
 
 
Zu 11.1.4: 
Das Zeugnis der Masterprüfung und die Ur-
kunde über die Verleihung des Mastergrades 
werden durch das Logo der Fachhochschule 
Frankfurt ergänzt.  
Das Zeugnis der Masterprüfung wird von der 
oder dem Vorsitzenden des zuständigen Prü-
fungsausschusses und der Dekanin bzw. dem 
Dekan des FB AB unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Hochschule RheinMain versehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.2.2 
Die Urkunde über die Verleihung des Mas-
tergrades wird von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten der Hochschule RheinMain, der 
Dekanin bzw. dem Dekan des Fachbereichs 
Architektur und Bauingenieurwesen der 
Hochschule RheinMain (ehemals Fachhoch-
schule Wiesbaden) und der Dekanin bzw. 
dem Dekan des FB1 der Fachhochschule 
Frankfurt am Main unterzeichnet sowie mit 
dem Siegel der Hochschule RheinMain und 
dem Siegel der Fachhochschule Frankfurt 
versehen.  
 
Zu 11.3 
 
Das Diploma Supplement wird gemäß Anla-
ge 3 der Besonderen Bestimmungen ausge-
stellt.  
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Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei der Prüfung ge-
täuscht und wird dies erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich die Noten für die Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht 
hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder 
teilweise für „nicht bestanden“ erklären. 

 
12.2 Zulassungsmängel 
 

Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder der 
Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird dies erst 
nach absolvierter Prüfung bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen dieser Prüfung geheilt. Hat die Kan-
didatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter 
Beachtung des Hessischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes. 

 
12.3 Anhörung 
 

Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Ent-
scheidung nach Ziffern 12.1 und 12.2 rechtliches Gehör 
zu geben. 
 

 
12.4 Ausschlussfrist 
 

Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues 
zu erteilen. Eine Entscheidung nach Ziffer 12.1 und 12.2 
ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 

 
 
13. Einstufungsprüfung 
 
13.1 Voraussetzung 
 

Wer eine Hochschulzugangsberechtigung nach § 63 HHG 
besitzt und sich auf andere Weise als durch ein Hoch-
schulstudium die für die erfolgreiche Beendigung eines 
Studiums in einem Fachbereich der Fachhochschule 
Wiesbaden erforderlichen besonderen Fähigkeiten und 
Kenntnisse angeeignet hat, kann die Zulassung zu einer 
Einstufungsprüfung beantragen. Durch die Einstufungs-
prüfung soll festgestellt werden, für welches Semester die 
Bewerberin oder der Bewerber zuzulassen ist (§ 30 
HHG). 

 
13.2 Antrag auf Zulassung 
 

Der Antrag auf Zulassung zur Einstufungsprüfung ist je-
weils bis zum 1. Dezember oder 15. Mai eines jeden Jah-
res schriftlich an das Prüfungsamt zu richten. Dem Antrag 
sind beizufügen: 
1. ein Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges 

und des bisherigen beruflichen Werdeganges, 
2. öffentlich beglaubigte Abschriften oder öffentlich 

beglaubigte Ablichtungen der Zeugnisse, die die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PruefO: Studiengang UMSB / M.Eng.       Besondere Bestimmungen FB AB, FB G und FB01  Seite 30 

 
 

Hochschulzugangsberechtigung nach § 63 HHG 
nachweisen, 

3. eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der 
Bewerber bereits eine Zwischenprüfung oder eine 
Diplom-, Bachelor- oder Masterprüfung als Studie-
rende oder Studierender bzw. Externe oder Externer 
in einem gleichnamigen oder verwandten Studien-
gang an einer Fachhochschule oder (nur bei Bache-
lor- und Masterstudiengängen) an einer Universität 
endgültig nicht bestanden hat oder ob sie oder er sich 
in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet. 

 
13.3 Zulassung 
 
13.3.1 Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen ent-

scheidet der Prüfungsausschuss des entsprechenden Stu-
diengangs über die Zulassung der Bewerberin oder des 
Bewerbers zur Einstufungsprüfung. 

 
13.3.2 Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder 

der Bewerber 
1. eine der in Ziffer 13.1 Satz 1 genannten Vorausset-

zungen nicht erfüllt, 
2. die in Ziffer 13.2 Satz 2 genannten Unterlagen nicht 

oder nicht vollständig einreicht oder der in Ziffer 
5.2.4 Satz 1 Nr. 2 genannte Versagungsgrund vor-
liegt. 

 
Das Prüfungsamt erteilt einen mit einer Begründung und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen schriftli-
chen Bescheid. 

 
13.4 Form und Ergebnis 
 
13.4.1 Wird die Bewerberin oder der Bewerber zur Einstufungs-

prüfung zugelassen, legt der Prüfungsausschuss schrift-
lich fest, in welchen Prüfungsfächern, in welcher Form 
und wann die Prüfung abzulegen ist und ob und ggf. wel-
che weiteren Teilleistungen zu erbringen sind. 

 
13.4.2 Über das Ergebnis der Einstufungsprüfung ist ein Zeugnis 

zu erteilen, in dem festgestellt wird, welche Studien- und 
Prüfungsleistungen anerkannt werden und in welches 
Semester die Bewerberin oder der Bewerber eingestuft 
wird. 

 
 
14. Absolventinnen und Absolventen von Berufsakademien 
 
14.1 Weiterstudium zum Diplom 
 

Absolventinnen und Absolventen von staatlichen und 
staatlich anerkannten Berufsakademien können durch ein 
Studium von insgesamt zwei Semestern das Fachhoch-
schuldiplom in dem von ihnen an der Berufsakademie 
studierten Fach erreichen, falls ein entsprechender Dip-
lomstudiengang an der Fachhochschule Wiesbaden ange-
boten wird (Gesetz über die staatliche Anerkennung von 
Berufsakademien vom 12. Juni 2001, GVBl. I S. 268, § 6 
Abs. 2). 
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14.2 Verfahren 
 

Die Interessentinnen und Interessenten stellen den Antrag 
auf das Weiterstudium beim Prüfungsausschuss des ent-
sprechenden Studiengangs. Dieser tritt in eine Einzelfall-
prüfung ein und stellt für die Interessentinnen und Inte-
ressenten ein Studien- und Prüfungsprogramm auf, das 
nicht mehr als 60 Leistungspunkte gemäß ECTS umfasst 
und das bei erfolgreichem Absolvieren zum Diplom führt.

 
Der Prüfungsausschuss legt weiterhin fest, wie sich die 
Gesamtnote aus den absolvierten Modulen und Prüfungen 
berechnet. 

 
 
15. Sprachregelungen 
 

Lehrveranstaltungen aus dem Pflichtbereich können auf 
Englisch angeboten werden, wenn parallel oder zumin-
dest innerhalb eines dem Studienplan entsprechenden 
Zeitraumes diese samt Leistungsnachweis auch auf 
Deutsch angeboten werden. Die Besonderen Bestimmun-
gen können abweichende Regelungen bzgl. eines aus-
schließlich englischsprachigen Angebotes und bezüglich 
weiterer Fremdsprachen treffen. 

 
In Pflichtwahlfächern können Lehrveranstaltungen und 
Leistungsnachweise ausschließlich auf Englisch angebo-
ten werden. Die Besonderen Bestimmungen können für 
diese Fächer weitere Fremdsprachen zulassen. 

 
16. Schlussbestimmungen 
 
16.1 Anpassungsfrist 
 

Die derzeit geltenden Prüfungsordnungen – Teil B – sind 
in einem Zeitraum von fünf Jahren durch Prüfungsord-
nungen (Besondere Bestimmungen) zu ersetzen, die sich 
auf diese Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsord-
nungen beziehen. 

 
16.2 Inkrafttreten 
 

Diese Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnun-
gen der Fachhochschule Wiesbaden – University of Ap-
plied Sciences treten am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
Wiesbaden, den 11. April 2003 
 
 
Prof. Dr. h.c. C. Klockner 
Präsident 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 16. 
 
1. Für Studentinnen und Studenten, die beim 
Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ihr Stu-
dium im Studiengang UMIB (Prüfungsord-
nung 2005) bereits begonnen haben, gelten 
die Bestimmungen der der Immatrikulation 
zugrunde liegenden Prüfungsordnung bis 
spätestens sechs Semester nach Inkrafttreten 
dieser neuen Prüfungsordnung. 
 
2. Studierende mit Immatrikulation im Stu-
diengang UMIB (Prüfungsordnung 2005) 
können schriftlich erklären, dass sie nach 
dieser neuen Prüfungsordnung im Studien-
gang UMSB studieren und geprüft werden 
wollen. 
 
3. Diese Prüfungsordnung tritt mit Veröffent-
lichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Hochschule RheinMain zum WS 2009/10 in 
Kraft. 
 

Wiesbaden, den 01.09. 2009 
 
Prof. Dipl.-Ing. D. Müller 
Dekan des Fachbereichs Architektur und  
Bauingenieurwesen 
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Geisenheim, den 01.09. 2009 

 
Prof. Dr. O. Löhnertz 
Dekan des  
Fachbereichs Geisenheim  
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Anlage 1.1 Pflichtmodule des Masterstudiums UMSB 
 

Modul Modul- Nr. LV- Nr. Lehrveranstaltung CP Studienleistungen Prüfungsleistung 

34501 GIS- Anwendungen 3 — Klausur (1/2) 
M1_GIS/ GIS- Analyse/ Umweltdaten 34500 

34502 GIS- Projekt/ GIS- Analysen 2 — Projekt (1/2) 

34511 Planungsrecht 4 — Klausur (80%) 
M2_Planungsrecht 34510 

34512 Planungstheorie und Methodik 1 — Klausur (20%) 

M3_Umweltrecht und Verwaltungsrecht 34520 34521 Umweltrecht und Verwaltungsrecht 
Verwaltungsorganisation 5 — Klausur 

34531 Projektmanagement/ Präsentation 3,5 — bew. Ausarbeitung 
(70%) M4_Projektmanagement und Personal-

führung 34530 
34532 Personalführung 1,5 — bew. Ausarbeitung 

(30%) 
34541 Betriebswirtschaft 2,5 — Klausur (1/2) M5_Betriebswirtschaft und Manage-

mentwissen 34540 
34542 Managementwissen und betriebliche Steue-

rung 2,5 — Klausur (1/2) 

34551 Umweltprüfungen 2,5 Seminarvortrag (1/6) Klausur (1/3) M6_Umweltprüfungen und Umweltma-
nagementinstrumente 34550 

34552 Umweltmanagementinstrumente 2,5 — Klausur (1/2) 

IP_Interdisziplinäres Projekt 34560 34561 Interdisziplinäres Projekt 10 — Projektarbeit 

Thesis 9050 9050 Thesis 30 — Thesis mit öffentli-
cher Präsentation 
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Prüfungsordnung Masterstudiengang UMSB / M.Eng.      Anlage 1: Prüfungsmodule der Abschlussprüfung – Seite 2 
Anlage 1.2 Wahlpflichtmodule des Masterstudiums UMSB 

Modul Modul- Nr. LV- Nr. Lehrveranstaltung CP Studienleistungen Prüfungsleistung 

L1_Landschaft und Stadtökologie 34700 34701 Landschaft und Stadtökologie 5 — Klausur 

L2_Naturschutz und Landschaftsplanung 34710 34711 Naturschutz und Landschaftsplanung  5 Referat oder Ausar-
beitung Klausur 

L3_Freiraumplanung 34720 34721 Freiraumplanung 5 — Bewertete Ausarbei-
tung 

L4_Projekt Landschaftsarchitektur 34730 34731 Projekt Landschaftsarchitektur 5 — Projektarbeit 

S1_Stadtbaugeschichte und Stadttheorie 34600 34601 Stadtbaugeschichte und Stadttheorie 5 
bew. Ausarbeitung 
und Seminarvortrag 

(1/3) 

Kolloquium oder  
Klausur (2/3) 

S2_Wohnungsbau und Siedlungsplanung 34610 34611 Wohnungsbau und Siedlungsplanung 5 
bew. Ausarbeitung 
und Seminarvortrag 

(1/3) 

Kolloquium oder  
Klausur (2/3) 

S3_Stadtentwicklung und Quartiers-  
 planung 34620 34621 Stadtentwicklung und Quartiersplanung 5 

bew. Ausarbeitung 
und Seminarvortrag 

(1/3) 

Kolloquium oder  
Klausur (2/3) 

S4_Stadterneuerung und Stadtumbau 34630 34631 Stadterneuerung und Stadtumbau 5 
bew. Ausarbeitung 
und Seminarvortrag 

(1/3) 

Kolloquium oder  
Klausur (2/3) 

S5_Soziale und kulturelle Aspekte der 
Stadtentwicklung 34640 34641 Soziale und kulturelle Aspekte der Stadt-

entwicklung 5 
bew. Ausarbeitung 
und Seminarvortrag 

(1/3) 

Kolloquium oder  
Klausur (2/3) 

S6_Projekt_Städtebauliches Entwerfen 34650 34651 Städtebauliches Entwerfen 10 — Projekt (80%) mit  
Präsentation (20%)  
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noch Wahlpflichtmodule des Masterstudiums UMSB 
 

Modul Modul- Nr. LV- Nr. Lehrveranstaltung CP Studienleistungen Prüfungsleistung 

34801 Verkehrsplanung im Ballungsraum 2,5 
bew. Ausarbeitung 

oder Seminarvortrag 
(1/6) 

Klausur (1/3) 

V1_Verkehr im Ballungsraum 34800 

34802 Verkehr und Umwelt 2,5 
bew. Ausarbeitung 

oder Seminarvortrag 
(1/6) 

Klausur (1/3) 

V2_Verkehrsysteme und Verkehrs- 
 management 34810 34811 Verkehrsysteme und Verkehrsmanagement 5 

bew. Ausarbeitung 
oder Seminarvortrag 

(1/3) 

Kolloquium oder  
Klausur (2/3) 

V3_Verkehrsentwicklungsplanung 34820 34821 Verkehrsentwicklungsplanung 5 
bew. Ausarbeitung 

oder Seminarvortrag 
(1/3) 

Kolloquium oder  
Klausur (2/3) 

34751 Leitungsgebundene Energiesysteme 2,5 Seminarvortrag (1/6) Klausur (1/3) 
R1_Ressourcen und Energiesysteme 34750 

34752 Stoffkreisläufe/Abfallwirtschaft 2,5 Seminarvortrag (1/6) Klausur (1/3) 

34761 Energiewirtschaft 2,5 Seminarvortrag (1/6) Klausur (1/3) 

R2_Energieversorgung 34760 
34762 Leitungsgebundene Energieerzeugung und 

Bereitstellung 2,5 Seminarvortrag (1/6) Klausur (1/3) 

34771 Abfallwirtschaft 3 Seminarvortrag 
(20%) Klausur (40%) 

R3_Kreislaufwirtschaft 34770 

34772 Betriebliches Ressourcenmanagement 2 Seminarvortrag 
(13,3%) Klausur (26,7%) 
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noch Wahlpflichtmodule des Masterstudiums UMSB 
 

Modul Modul- Nr. LV- Nr. Lehrveranstaltung CP Studienleistungen Prüfungsleistung 

I1_Grundlagen der städtischen Infra- 
 struktur 34840 34841 Grundlagen der städt. Infrastruktur 5 Seminarvortrag (1/3) Klausur (2/3) 

34851 Luftreinhaltung 2,5 — Klausur (1/2) 
I2_Umwelt und Raumbelastungen 34850 

34852 Gefahrenabwehr/ Naturkatastrophen 2,5 Seminarvortrag (1/6) Klausur (1/3) 

34861 Alarmpläne und Gefahrenabwehr 2,5 Seminarvortrag (1/6) Klausur (1/3) 

I3_Mensch und Gesundheit 34860 
34862 Bewertung von Umweltrisiken 2,5 bewertete Ausarbei-

tung (1/3) Klausur (2/3) 

34871 Flussgebietsmanagement 2,5 Seminarvortrag (1/6) Klausur(1/3) 
W1_Wasserwirtschaft 34870 

34872 Umweltchemie 2,5 Testtat Klausur (1/2) 

34881 Industrial Pollution Control 2,5 Seminarvortrag (1/6) Klausur (1/3) W2_Nachhaltige Siedlungswasser- 
 wirtschaft 34880 

34882 Betrieb und Sanierung 2,5 Seminarvortrag (1/6) Klausur (1/3) 

W3_Wasserwirtschaftliche Modelle 34890 34891 Wasserwirtschaftliche Modelle 5 Laborprotokolle (1/3) Klausur (2/3) 
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Anlage 1.3 Wahlmodule des Masterstudiums UMSB 
 

Modul Modul- Nr. LV- Nr. Lehrveranstaltung CP Studienleistungen Prüfungsleistung 

Alle für einen gewählten Schwerpunkt 
nicht pflichtigen Wahlpflichtmodule Nach Wahl   Offen offen offen 

Sonstige auf Antrag zu genehmigenden 
Module aus dem Studienangebot der 
FHW, FH FFM oder anderer Hochschu-
len 

   Offen offen offen 
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Diploma Supplement 
Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde 
von der Europäischen Kommission, dem Eu-
roparat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das 
Diploma Supplement soll hinreichende Daten 
zur Verfügung stellen, die die internationale 
Transparenz und angemessene akademische 
und berufliche Anerkennung von Qualifikati-
onen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zer-
tifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supp-
lement beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zu-
sammenhang, Inhalte sowie Art des Ab-
schlusses des Studiums, das von der in der 
Originalurkunde bezeichneten Person 
erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Origi-
nalurkunde muss diesem Diploma Supple-
ment beigefügt werden. Das Diploma Supp-
lement sollte frei sein von jeglichen 
Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder 
Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte 
Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. 
Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte 
dies durch eine Begründung erläutert werden. 

This Diploma Supplement model was devel-
oped by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The pur-
pose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international 
'transparency' and fair academic and profes-
sional recognition of qualifications (diplomas, 
degrees, certificates etc.). It is designed to 
provide a description of the nature, level, con-
text, content and status of the studies that 
were pursued and successfully completed by 
the individual named on the original qualifi-
cation to which this supplement is append. It 
should be free from any value judgements, 
equivalence statements or suggestions about 
recognition. Information in all eight sections 
should be provided. Where information is not 
provided, an explanation should give the rea-
son why. 

 

 
 
1. INHABER/IN DER QUALIFIKATION / HOLDER OF THE QUALIFICATION 
 
1.1 Familienname / Family Name: 
 
 
1.2 Vorname  /  First Name: 
 
 
1.3 Geburtsdatum, -ort, -land  /  Date, Place, Country of birth: 
 
 
1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden / Student ID Number or Code: 
 
 
2. QUALIFIKATION  /  QUALIFICATION 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation  /  Name of  Qualification: 
Master of Engineering / M.Eng. 

2.2 Hauptstudienfach oder –fächer  /  Main Fields of Studies: 
Umweltmanagement und Stadtplanung in Ballungsräumen 
Environmental Management and Town Planning in Metropolitan Areas 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat  /  Institution awarding the  
Qualification: 
Hochschule RheinMain  /  University of Applied Sciences  
Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim 
Kurt-Schumacher-Ring 18 
D – 65197 Wiesbaden 



 
 

 

2.4 Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat  /  Institution Administering Studies: 
Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen / Department: Architecture and Civil Enginee-
ring / Hochschule RheinMain / University of Applied Sciences Wiesbaden / Department: Archi-
tecture, Civil Engineering and Geomatik/ Fachhochschule Frankfurt/m / University of Applied 
Sciences Frankfurt/M, Fachbereich Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik /  

2.5 Im Unterricht / in den Prüfungen verwendete Sprachen  /  Language(s) of Instruction / Ex-
amination: 
Deutsch; die Bachelorarbeit kann auf Englisch oder in einer anderen Sprache verfasst werden./ 
German; the thesis may be written in English or another language 

 

3. EBENE DER QUALIFIKATION  /  LEVEL OF Qualification 

 
3.1 Ebene der Qualifikation  /  Qualification Level: 

Master / Zwei Jahre Vollzeitstudium 
Graduate Degree / Two Years of Full-Time Study 

3.2 Zugangsvoraussetzungen  /  Access Requirements: 
Bachelor (drei- oder vierjährig mit Bachelorarbeit), Diplom-Ingenieur oder Diplomingenieur 
(FH) in Bauingenieurwesen, Architektur, Landschaftsarchitektur, Umwelttechnik oder in gleichen 
oder verwandten Fächern oder dem entsprechenden ausländischen Abschluss. 
Bachelor Degree (three to four years with thesis), Diplom-Ingenieur or Diplom-Ingenieur (FH) in 
Civil Engineering, Architecture, Landscape architecture, Environmental Engineering or in same 
or related fields, or foreign equivalent. 

 

4. INHALTE UND ERZIELTE ERGEBNISSE  /  CONTENTS AND RESULTS  
 
4.1 Studienform  /  Mode of Study: 

Vollzeit / Full-time 

4.2 Anforderungen des Studiengangs / Qualifikationsprofil der Absolventin/des Absolventen  /   
Programme Requirements / Qualification Profile of the Graduate 
Das Studium führt zu einem zweiten Abschluss M.Eng. Es vermittelt strategisches Wissen auf 
den Gebieten Umweltmanagements, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Infrastrukturplanung, 
einschließlich Naturschutz, Landschafts- und Freiraumplanung, Landschaftsplanung und –
management, Infrastrukturplanung, Wasserwirtschaft, Verkehrsplanung, Abfallwirtschaft, Ener-
gieplanung, Risikomanagement, Bewertung von Umweltrisiken sowie Forschung (Masterarbeit 
30 credits) 

 Die Ziele des Programms sind wie folgt: 

- Ausweitung wissenschaftlicher Kenntnisse und Fähigkeiten 

- Entwicklung theoretischer und analytischer Fähigkeiten als Basis für zukünftige Aufgaben in 
Management und Planung 

- Vorbereitung auf Führungspositionen in allen Bereichen des Umwelt- und Infrastrukturmana-
gements, die auf wissenschaftlichen Kenntnissen basieren 

- Befähigung zur Weiterbildung auf weitere Abschlüsse (Doktorgrad) 

 Das Lehrprogramm findet an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden statt. Module über Land-
schaftsarchitektur finden an der Hochschule RheinMain in Geisenheim statt. Module über Stadt-
planung finden an der Fachhochschule Frankfurt/M statt. Studierende werden in laufende For-
schungsaktivitäten und –projekte eingebunden.  

Das letzte Semester dient zur Vorbereitung und Fertigung der Masterarbeit. 



 
 

 

 The programme leads to the second degree of M.Eng. It provides strategic knowledge in the 
fields of 

 environmental management, town planning, landscape architecture and infrastructure planning 
including nature conservation, landscape-planning, open space planning and landscape construc-
tion and management,  regional planning, water resources-management, traffic-management, wa-
ste-management, energy-planning, risk-management, environmental impact assessment, and re-
search (thesis 30 credits) 

The aims and objectives of the scheme are as follows: 

- It shall extend scientific knowledge and competences. 

- Students shall be able to develop their theoretic and analytic abilities as a base for future man-
agement and planning. The programme shall promote critical awareness of scientific methods. 

- To prepare for leadership roles in all segments of Environmental Management and Infra-
structure and Planning, which are based on scientific knowledge. 

- To enable students to continue their education with a doctorate degree. 

The programme takes place at the Hochschule RheinMain, University of  Applied Sciences in 
Wiesbaden. Modules on Landscape architecture will take place at the Hochschule RheinMain, 
University of Applied Sciences in Geisenheim. Modules on Town planning will take place at the 
Fachhochschule Frankfurt/M, University of Applied Sciences in Frankfurt, Students are incorpo-
rated  into current research activities and projects. 

The last semester is designated to the compilation and completion of the master thesis. 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang  /  Programme Details: 
Siehe "Transcript of Records" mit einer Liste der besuchten Kurse und der erreichten Bewertung 
der Leistungen in den einzelnen Fächern, die Ergebnisse der Abschlussprüfung (schriftlich und 
mündlich) und das Thema der Abschlussarbeit, einschließlich Bewertungen. 
See “Transcript of Records” for list of attended courses, acquired grades and final examination 
certificate for subjects taken, final examinations results (written and oral examinations) and topic 
of thesis, including evaluations 

4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten  /  Grading Scheme 
Nationales Notensystem, Einzelheiten siehe Abschnitt 8.6. 
National Grading Scheme, cf. Sect. 8.6. 

4.5 Gesamtnote  /  Overall Classification: 
 
 
 
5. STATUS DER QUALIFIKATION  /  FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 
5.1 Zugang zu weiterführenden Studien  /  Access to Further Study: 

Der Master Abschluss ermöglicht den rechtlich geschützten Titel “Ingenieur” zu tragen und als 
Ingenieur in den Bereichen Umweltmanagement und Infrastrukturplanung tätig zu werden. Der 
Erwerb eines ersten Abschlusses in Landschaftsarchitektur (B.Eng.) und einer bestimmten Wahl 
an Modulen im Bereich Landschaftsarchitektur befähigt den Besitzer dieses Titels zum Aufnah-
meantrag bei der "Architekten- und Stadtplanerkammer“, was zu dem rechtlich geschützten Be-
rufstitel  "Landschaftsarchitekt" führt. 

Der Nachweis eines ersten Hochschulabschlusses in „Stadtplanung“, „Architektur“, „Bauingeni-
eurwesen“, „Geographie“, „Vermessungskunde“ oder „Landespflege“ und einer bestimmten 
Wahl an Modulen im Bereich „Stadtplanung“ befähigt den Besitzer dieses Titels mit zusätzlichem 
Nachweis einer zweijährigen spezifischen Berufspraxis in der Stadtplanung zum Aufnahmeantrag 
bei der "Architekten- und Stadtplanerkammer“, was zu dem rechtlich geschützten Berufstitel  
"Stadtplaner" führt. 



 
 

 

Der Master Abschluss qualifiziert zur Bewerbung um ein weiteres Studium (Doktorgrad). 

The Master degree entitles its holder to the legally protected professional title "Ingenieur" and to 
exercise professional work (engineering) in the fields of Environmental Management and Infra-
structure Planning. In the case of a first degree in "Landscape architecture" (B.Eng.) and a de-
fined choice of modules in the field of "Landscape Architecture" the holder of the second degree 
will be allowed to ask for membership in the "Architekten- und Stadtplanerkammer"(Association 
of Architects) which leads to the legally  protected professional title "Landschaftsarchitekt". 

In the case of a first degree in “Town Planning”, "Architecture", “Civil Engineering”, “Geogra-
phy”, “Surveying” or “Landscape Design” and a defined choice of modules in the field of "Town 
Planning" and a two years practice in the field of town planning, the holder of the second degree 
will be entitled to ask for membership in the "Architekten- und Stadtplanerkammer"(Association 
of Architects and Urban Planners) which leads to the legally  protected professional title 
"Stadtplaner".  

The Master degree qualifies to apply for admission for doctoral work (Ph.D.) 

5.2 Beruflicher Status  /  Professional Status: 
Zugangsvoraussetzung zum höheren Dienst  
Entry Requirement for Higher Service 

 
6. WEITERE ANGABEN  /  ADDITIONAL INFORMATION 
 
6.1 Weitere Angaben  /  Further Information: 

(Der Absolvent fungierte in X Semestern als  Tutor in dem Kurs „….“) 
(The holder served X semesters as tutor in course on “….”) 

 
6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben  /  Further Information 

Informationen zur Institution www.hs-rm.de; für landesweite Informationen s. Sektion 8.8 
About the institution www.hs-rm.de; For national information sources cf. Section 8.8 

 

7. ZERTIFIZIERUNG  /  CERTIFICATION 
 
Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Originaldokumente: /This Diploma  
Supplement refers to the following original documents: 
 
Urkunde über die Verleihung des Grades vom:/ 
Certification of degree of:  Datum / Date 

Prüfungszeugnis vom / Transcript of Records of:  Datum / Date 

DATUM DER ZERTIFIZIERUNG / CERTIFICATION   Datum / Date 

 

 

 

 

 

 

Dekan / Dean Vorsitzender des Prüfungsausschuss 
 Head of the Examination Committee 

 



 
 

 

8 INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN DEUTSCHLAND 
 
INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM: 
GERMANY 
Included is a text officially approved by the Kultusministerkonferenz (KMK) and the 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) as the description of the German higher educa-
tion system with the sections: 
 
8.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller Status 
8.2 Studiengänge und –abschlüsse 
8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studiengängen und Abschlüssen 
8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 
8.41 Bachelor 
8.42 Master 
8.43 Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge: Diplom, Magister Artium,  
          Staatsprüfung 
8.5 Promotion 
8.6 Benotungsskala 
8.7 Hochschulzugang 
8.8 Informationsquellen der Bundesrepublik 
 
 
 
8.1  Types of Institutions and Institutional Status 
8.2  Types of programmes and degrees awarded 
8.3  Approval/Accreditation of Programmes and Degrees 
8.4  Organisation and Structure of Studies 
8.41 Bachelor 
8.42 Master 
8.43 Integrated “Long” Programmes: Diplom degrees, Magister Artium,  
          Staatsprüfung 
8.5  Doctorate 
8.6  Grading Scheme 
8.7  Access to Higher Education 
8.8  National Sources of Information 

  
 
 
(siehe die nächste vier Seiten (ab 4 von 7) / see next four pages (beginning with „4 von 7“) 
 









 


